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Capitel I. 

Von den Rechten und Pflichten der Stndirenden im Allgemeinen, 
von dem Eintritt iu die Universität, den Studien, Prüfungen 

und dem Abgange. 

H 1. Dem Stndirenden der Universität Dorpat stehen 

folgende Rechte zu: 

1. das Recht zum Besuch der Vorlesungen, so wie das Recht 

zur Benutzung der Universitätsbibliothek und der übrigen 

Universitäts-Sammlungen und Institute unter Beobachtung 

der bezüglichen Vorschriften und Reglements, s. Beil. u. L; 

2. das Recht zur Bewerbung um Stipendien und Unter

stützungen aus Universitätssummen"), nach den bezüglichen 

Bestimmungen, s. Beil. 0 u.-v; . . 

3. das Recht zur Bewerbung um Preise für Beantwortung 

der von den Facnltäten zu stellenden Preisaufgaben ^), in 

Grundlage des bezüglichen Reglements, s. Beil. L; 

4. das Recht zur Erwerbung akademischer Würden und ge

lehrter Grades, nach Anleitung der Prüfungsreglements, 

s. Beil. 
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Anm. Ueber den Gerichtsstand d. Stud. s. Cap. II. 
a. Stat. 1865 Art. 6-t. 65, 66. 
d. ^Stat. 1865 Art. 63. 
e.. Vtat. 1865 Art. 70. 

§ 2. Das Verbot geheimer Gesellschaften und Zusammen

künfte nach den allgemeinen Gesetzen gilt in seinem ganzen Um

fange auch für die Stndirenden. 

Den Stndirenden ist auf Grundlage der in Folge höherer 

Genehmigung ertheilten Regeln vom 27. April 1855 gestattet 

zu Corporationen zusammenzutreten, welche die Vorbereitung zu 

einer künftigen ersprießlichen Wirksamkeit, die Aufrechterhaltung 

eines guten Tones unter den Stndirenden, die Förderung eines 

sittlichen und ehrenhaften Betragens und die Regelung des gesel

ligen Zusammenlebens auf der Universität zum Zwecke haben. 

Die Stndirenden sind berechtigt mit Genehmigung des Re-

ctors Vereine zu wissenschaftlichen Zwecken zu bilden. 

§ 3. Jeder Studirende gelobt bei seinem Eintritte in die 

Universität durch Handschlag den Bestimmungen der ihm vom 

Rector übergebenen Matrikel nachzukommen. 

H 4. Die Aufnahme in die Zahl der Stndirenden (Jmma-

triculation) findet zweimal im Jahre statt, vom 13 — 17. Januar 

und vom 11 — 15. August"); außerhalb dieser Fristen ans beson

ders berücksichtigenswerthen Gründen nach Ermessen des Rectors. 

». Stat. 1865 Art. 58. 

H 5. Der Aufzunehmende hat dem Secretair für Angele

genheiten der Stndirenden den von ihm erwählten Studienzweig 

anzugeben und nachbenannte Documeute einzureichen: 

1. ein Zengniß über Vollendung des 17. Lebensjahres") 

(Taufschein oder anderen Nachweis des Jahres der Geburt); 

2. ein Zengniß über den Stand und die etwa erforderliche Legiti

mation zum Aufenthalt in Dorpat während der Studienzeit; 



3. ein Maturitätszeugnis) oder das Abgangszeugniß von 

einer Universität''); bei Attestaten ausländischer Universi

täten zugleich ein Maturitätszeugniß; 

4. die schriftliche Einwilligung der Eltern oder Vormünder 

nebst ihrer Adresse, oder den Nachweis der Unabhängigkeit. 

Anm. 1. Die Studirenden der Pharmacie haben bei ihrem 
Eintritt in das pharmaceutische Institut das Apothekergehil-
fen-Diplom und das bei dem Austritt aus der Apotheke er
haltene Zeugniß einzuliefernd, sowie die «ub I und 2 er
wähnten Documente. 

Anm. 2. Wer nach erfolgter Aufnahme ausgetreten ist und 
in die Zabl der Studirenden wieder einzutreten wünscht, hat 
darüber dem Secretair für Angelegenheiten der Studirenden 
Anzeige zu machen. Die von dem Rector gewährte Wieder
aufnahme wird durch ein kenovatur auf der Matrikel vollzogen. 

». stat 1665 Art. 56. 
k. Stat. 1865 Art. 56. 57. 
c. Stat. 1865 Art. 60. 
ä. Vorschriften über die Prüfung der Aerzte, Pharmaceutcn :c. vom 

18./30. Decbr. 1845 § 54 Anm. 

§ 6. Bei der Aufnahme haben die Stndirenden zum 

Besten der Universität 6 Rbl. zu entrichten und ebensoviel für 

den Fall einer Erneuerung der Matrikel^) (ek. § 5 Anm. 2); 

ferner zu Anfang jedes Semesters in den für die Honorarzah

lungen bestimmten Fristen 5 Rbl. S. M. ̂ ) 

Ueber die Zahlungen für den Besuch der Vorlesungen und 

praktischen Uebungen s. Beil. 

Anm. Von der zu Anfang jedes Semesters zu entrichtenden 
Zahlung von 5 Rbl. S. sind diejenigen befreit, welche 
ein vorschriftmäßiges Armuthszeugniß beibringen oder Sti
pendien aus der Etatsumme der Universität beziehen. 

Ztat. 1865 Art. 61. 
Allerhöchst bestätigte Vorschriften für die Stud. v. 4. Juni 1838 tz 6. 

b. Stat. 1865 Art. 61. 
Allerh. Befehl v. 6. November 1860. 
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§ 7. Die Studiencurse der theologischen, juristischen, hifto-

risch-philologischeu und physiko-mathematischen Facultät umfassen 

je acht Semester, der der mediciuischen zehn Semester; doch ist 

die Zulassung auf akademische Würden und Grade uicht uner

läßlich an die genannten Fristen gebunden. 

§ 8. Die von den Facnltäten festgestellten Studienpläne 

enthalten die zu den einzelnen Studienzweigen gehörenden Vorle

sungen und wissenschaftlichen Uebungen mit Hinweisung auf zweck

entsprechende Benutzung derselben, s. Beil. 

2. Stat. 1865 Art. 17 L. P. 1. 

H 9. Die Auswahl aus den an der Universität stattfin

denden Vorlesungen uud praktischen Uebungen, deren Verzeichniß 

von Semester zu Semester entworfen, vor Eintritt der Ferien 

am schwarzen Brett angeschlagen und bei Beginn des Semesters 

ausgegeben wird, bleibt der freien Erwägung des Studirenden 

anheimgegeben, wobei ihm empfohlen wird, nach Anleitung der 

Studienpläne und unter Beobachtung der von der Facultät er

lassenen Anordnungen auf zweckentsprechende Vertheilung und 

Reihenfolge der Fächer bedacht zu sein und sich des Raths der 

Fachprofefforen zn bedienen. 

§ 10. Wesentlichste Pflicht jedes Studirenden ist es, seine 

Zeit zur Beschäftigung mit den Fächern seines Studienzweiges 

gewissenhast zu benutzen. Er hat schon beim Eintritt in die 

Universität mit den Prüfungsanordnungen sich bekannt zu machen, 

die von den Faeultäten im Interesse der Gründlichkeit der Stu

dien getroffen werden. 

Anm. Einem Studirenden, der sich besonders eingehend mit 
Specialstudien beschäftigt oder sich auf nahe bevorstehende 
Prüfungen vorbereitet, ist es gestattet, vor Eintritt der Fe
rien bei seiner Facultät um Dispensation vom Besuch der 
Vorlesungen für das folgende Semester einzukommen und 
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im Falle der Gewährung dem Rector bei Beginn des Seme
sters eine bezügliche Bescheinigung seines Decans vorzustellen. 

§ 11. Die Prüfungen zur Erlangung der Würde eines 

graduirten Studenten oder gelehrter Grade finden nach Anleitung 

der bezüglichen Vorschriften") (s. Beil. Z^) und nach den von 

den Facnltäten getroffenen Anordnungen'') statt. 

». Prüfungsreglement v 22. Octbr. 1866. 
Vorschriften über die Prüfung der Aerzte, Pharmaceuten :c. vom 
18./30. Decbr. 1845, 

b. Stat. 1865 Art. 70. Prüfungsreglement v. 22. Octbr. 1866 Z 4 Anm. I. 

H 12. Die Prüfungen auf die Würde eines graduirten 

Studenten oder deu Grad eiues Candidaten erstrecken sich auf 

alle Fächer des Studieucursus"), welche, als für die Studirenden 

der theologischen, juristischen, historisch-philologischen und physiko-

mathematischen Facultät oder ihrer Abtheilungen bestimmt''), in 

der Beil. H aufgeführt stehen. 
Stat. 1865 Art. 62. 

K. Prüfungsreglement v. 22. Octbr. 1866 Z 15. 

§ 13. Studirende, welche durch Absolvirung von Prü

fungen akademische Würden oder gelehrte Grade erlangt haben, 

zeigen, unter Beibringung von Bescheinigungen darüber, daß 

Seitens der Universitäts-Sammlungen und Institute keine For

derungen an sie erhoben werden, ihren Abgang von der Univer

sität dem Secretair für Angelegenheiten der Studireuden an; 

diejenigen, welche die Universität vor Absolvirung solcher Prü

fungen zu verlassen wünschen, haben sich unter Beibringung gleicher 

Bescheinigungen, sowie schriftlicher Einwilligung ihrer Eltern und 

Vormünder, oder Nachweises ihrer Unabhängigkeit, mit dem be

züglichen Gesuche an den Rector zu wenden. 

Z 14. Abgegangenen Studirenden wird auf Verlangen 

ein Abgangszeugniß (General - Testimonium) und nach absol-
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virter Prüfung und Erfüllung der sonst vorgeschriebenen Bedin

gungen e»n Attest oder Diplom über die erworbenen akademischen 

Würden oder gelehrten Grade ausgereicht. 

Eapitel ll. 

Von der Gerichtsbarkeit, sowie dem gerichtlichen und diseiplinaren 

Verfahren der Universität in Beziehung ans Ltndirende. 

§ 15. Die Studirenden stehen unter der Gerichtsbarkeit 

der Universität nach Maßgabe der Anmerkung 1 des Art. 4 des 

Statuts von 1865 und dieser Vorschriften. 

§ 16. Die Gerichtsbarkeit der Universität wird von dem 

Universitätsgerichte, beziehungsweise höheren Universitätsgericht, 

von dem Prorector und von dem Syndikus ausgeübt. Zu den 

Gegenständen derselben gehören: 

1. die Acte der freiwilligen Gerichtsbarkeit; 

2. die Verhandlung und Entscheidung von Schuldsachen der 

Studirenden (ek. § 28 sey.); 

3. die Untersuchung außerordentlicher in der Stadt Dorpat 

oder dem Dorpater Ordnungsgerichtsbezirk stattgehabter 

Vorfälle, welche Studirende betreffen; 

4. die Untersuchung und Abnrtheilung von Vergehen der 

Studirenden wider die Ordnung, Disciplin und Polizei, 

insoweit sie in der Stadt Dorpat oder im Dorpater 

Ordnungsgerichtsbezirk stattgefunden haben und eine ad-

ministrativ-polizeiliche Behandlung zulassen. 

Anm. I. In Beziehung auf Vormundschaft und unbeweg
liches Vermögen sind die Studirenden den allgemeinen Be
hörden unterworfen, sofern sie nicht durch ihre Eltern unter 
Universitätsgerichtsbarkeit stehen. 
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Anm. 2. Schwerere Vergehen der Studirenden, insbesondere 
alle auf Duelle bezügliche strafwürdige Handlungen unter
liegen nach vorschriftmäßiger Untersuchung von Seiten der 
Universität den ordentlichen Criminalgerichten. 

§ 17. Die gerichtlichen Verhandlungen und das ganze Ver

fahren sind frei von Gebühren, Poschlinen und Stempelpapier"). 
a. Stat. 1820 § 15t emenä. — Borschrft. f. d. Stud. 1838 § 125. 

§ 18. Die Verhandlung ist in allen die Studirenden be

treffenden Sachen ') mündlich und summarisch. 

». Stat. 1820 tz 169. 

§ 19. Die Studirenden sind verpflichtet in allen sie be

treffenden Sachen persönlich vor Gericht zu erscheinen"), sofern 

sie nicht durch gehörig bezeugte Krankheit oder legale Abwesen

heit behindert sind. 
Stat. 1820 z 170. 

§ 20. Die Studirenden unterliegen für die nach allge

meinen Gesetzen strafwürdigen Handlungen (ek. Z 16 p. 4) und 

ein den Anforderungen des akademischen Studiums und der Sitt

lichkeit widerstreitendes Verhalten, nachfolgenden Strafen: 

1. Verweis, 

2. Carcerhaft, 

3. Exmatrieulation, 

4. zeitweiliger Ausweisung, 

5. perpetueller Ausweisung. 

§ 21. Vom Universitätsgericht verhängte Strafen werden 

n allen Fällen, Strafen, welche der Proreetor verhängt, nach dessen 

Ermessen den Eltern oder Vormündern des Studirenden zur 

Kenntniß gebracht. Eiue Ausweisung Studireuder wird am 

schwarzen Brett und in den Local-Zeitungen bekannt gemacht 

sek. § 34); eiu Urtheil auf perpetuelle Ausweisung den Univer

sitäten, Akademien und Lyceen des Reichs und, wenn es In-
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länder betrifft, der Obrigkeit des betreffenden Gouvernements 

mitgetheilt. 

§ 22. Ein ausgewiesener Stndireuder wird der Stadt

polizei übergeben und muß, wenn er nicht auf Antrag seiner 

Gläubiger der Schuldhaft unterWolfen wird, binnen 24 Stunden 

nach Eröffuung des Answeisuugsurtheils die Stadt Dorpat ver

lassen, so wie binnen weiterer 24 Stunden sich außerhalb des 

Dorpater Orduuugsgerichtsbezirks befinden. 

Anm. Haben die Eltern oder nächsten Angehörigen ihr Do-
mieil in der Stadt Dorpat oder in dem Dorpater Ordnungs
gerichtsbezirk und verpflichten sich schriftlich für ordnungs
mäßiges Verhalten des Ausgewiesenen Sorge zu tragen, so 
kann demselben vom Proreelor mit Genehmigung des Kura
tors der fernere Aufenthalt in Dorpat, beziehungsweise im 
Dorpater Ordnungsgerichtsbezirk gestattet werden. 

§ 2 3 .  E i n  S t n d i r e n d e r ,  d e r  d e m  C r i m i n a l g e r i c h t  ü b e r 

geben worden, wird exmatriculiit, sobald die vom Criminalgericht 

ergriffenen Maßregeln ihn verhindern den Verpflichtungen der 

Studireudeu nachzukommen. 
Anm. Bei der Uebergabe an das Criminalgericht kann gleich

zeitig auf Ausweisung erkannt werden. 

§ 24. Der Proreetor, der für die Wahrung der Diöciplm 

und Ordnung unter den Studirenden Sorge trägt und über Er

füllung der polizeilichen und disciplinaren Vorschriften seitens der 

Studirenden wacht"), entscheidet endgültig, wenn keine höhere 

Strafe als Verweis oder Career auf fünf Tage zu verhängen ist. 

Uebergabe an das Univerfitätsgericht erfolgt, wenn der Studirende 

in Haft genommen ist, spätestens am Tage nach der Verhaftung. 

Anm. Klagen wegen forcirter Creditnahme (ek. § 29 Anm. 2j 
uud Schadenersatzforderungen verhandelt und entscheidet der 
Prorector, beziehungsweise das Universitätsgericht. Gegen 
die betreffende Entscheidung dieser Instanzen ist ein Rechts
mittel nicht zulässig. 

». Stat. 1865 § 40. 
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8 25. Vor das Universitätsgericht gehören alle Sachen der 

Studirenden. welche uicht zur Competenz des Prorectors oder des 

Syndicus gehören, oder von diesen nicht erledigt werden können 

(ek. 24, 32). Das Universitätsgericht fällt das Urtheil, weun 

auf keine höhere Strafe als zeitweilige Ausweisung zu erkeuueu ist. 

§ 26. Sachen, in denen auf perpetuelle Ausweisung oder 

Uebergabe an das Criminalgericht zu erkeuueu ist, werden dem 

höheren Universitätsgericht übergeben, welchem die Revision des 

Verfahrens, die Vervollständiguug der Uutersuchuug uud die 

Nrtheilsfälluug, beziehungsweise die Entscheidung, ob die Sache 

dem Criminalgericht zu übergeben sei, obliegt. 

Z 27. Jedes auf Ausweisung oder auf Uebergabe an das 

Criminalgericht gehende Erkenntniß unterliegt der Bestätigung 

des Curators. 

Z 28. Die Studirenden unterliegen in Beziehung auf 

Schuldverbindlichkeiten, welche sie während ihrer Zugehörigkeit zur 

Universität innerhalb der Stadt Dorpat oder im Bezirke des 

Dorpater Ordnuugsgerichts eingehen, der Gerichtsbarkeit der 

Universität nach den allgemeinen Rechtsnormen, insoweit die 

letzteren nicht durch die nachfolgenden KZ abgeändert oder be

schränkt werden. 

Z 29. Eine in der Stadt Dorpat oder im Dorpater 

Ordnungsgerichtsbezirk eingegangene Schuldverbindlichkeit kann, 

so lange der Schuldner Stndirender der Universität Dorpat ist, 

mittelst einer Klage nur dann geltend gemacht werden, wenn sie 

einen der in dem K 30 angeführten Gegenstände betrifft uud 

nur soweit sie die im § 30 für den betreffenden Posten be

zeichnete Geldsumme nicht übersteigt. 

Anm. 1. Forderungen der akademischen Müsse, insofern sie 
die von jedem Mitgliede zu leistenden Geldbeiträge betreffen, 
desgleichen Forderungen der Apotheker für gelieferte Arz-
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neien und Delictschulden der Studirenden (Ersatzforderungen 
wegen widerrechtlicher Beschädigung von Personen und frem
den Sachen» können in jedem Betrage vermittelst einer Klage 
geltend gemacht werden. 

Anm. 2. Hat ein Studirender nachweisbar in arglistiger Weise 
eine Schuld contrahirt oder ist der Gläubiger wider seinen 
Willen zu dem (Kreditgeschäft veranlaßt worden <forcirte Cre-
ditnahme), so wird der Studirende nicht nur einer Diseipli-
narstrafe unterworfen (ek. § 24), sondern hat auch die be
treffende Schuld unabhängig von den übrigen Schulden bin
nen der ihm bewilligten Frist zu berichtigen. 

Anm. 3. Wer einem Studirenden gegen ein Pfand Geld dar
leiht, ist verpflichtet auf Requisition an die betreffende Polizei
behörde das Pfand an die Universitätsobrigkeit abzuliefern'). 

». Borsch, f. d. Stud. v. 1838 § 73. 

H 30. Für nachfolgende Gegenstände ist es gestattet Stu

direnden zu creditiren in dem bezeichneten Betrage: 

1. Für Mittags- und Abendtisch . . 15 Rbl. 

2. „ Brot 10 „ 

3. „ Milch und Schmaud ... 3 

4. „ Wohnung und Holz.... 20 „ 

5. „ Möbelmiethe 5 „ 

6. , Aufwartung „ 

7. „ Wäsche 5 „ 

8. „ Schneider-Arbeit 15 „ 

9 .  „  S c h u h m a c h e r - A r b e i t  . . . .  7  „  

10. „ Bücher 10 „ 

11. „ Kanfmanns-Waaren. ... 10 „ 

§ 31. Ersatzforderungen gegen Studirende sind binnen 

3 Wochen, von der Schädigung gerechnet, geltend zu machen, 

widrigenfalls das Klagerecht erlischt. Schuldforderungen gegen 

Studirende, die uach Z 29 und 30 klagbar sind, müssen binnen 

6 Monaten nach ihrer Entstehung anhängig gemacht werden. 
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Später geltend gemachte Forderungen der Art gelangen erst dann 

zur Verhandlung, wenn die von Seiten anderer Gläubiger in 

Betreff gleicher Gegenstände rechtzeitig eingeklagten Forderungen 

Befriedigung gefunden haben. Erreichen diese letzteren nicht den 

vollen Betrag der in Z 30 für den betreffenden Gegenstand 

festgesetzten Geldsumme, so kommt die verspätet eingeklagte For

derung insoweit zur Verhandlung. 

K 32. Die Schuldsachen der Studirenden werden von dem 

Syndicus verhandelt und entschieden. Erachtet eine Partei sich 

durch die von ihm gefällte Entscheidung beeinträchtigt, so kann 

sie bei dem Universitätsgericht Beschwerde führen, ist jedoch ge

halten binnen 24 Stunden nach Eröffnung der Entscheidung dem 

Syndikus davon Anzeige zu machen und die Beschwerde bei dem 

Universitätsgericht an dem nächsten ordentlichen Gerichtstage (Mitt

woch und Sonnabend) anzubringen, widrigenfalls die Beschwerde 

unbeachtet bleibt. 

Gegen die Entscheidung des Universitätsgerichts über solche 

Beschwerden ist ein weiteres Rechtsmittel nicht zulässig. 

Z 33. Dem Schuldner wird zur Berichtigung seiner Schuld 

vom Syndikus eine Frist anberaumt, welche sich unter berück-

sichtigenswerthen Verhältnissen auf 6 Monate von der Zeit der 

Beschwerdeführung erstrecken kann. Berichtigt er in der ihm an

beraumten Frist die Schuld nicht, so wird die Sache vom Syn-

dicus dem Univerfitätsgericht übergeben, welches den säumigen 

Schuldner, falls nicht berücksichtigenswerthe Umstände die Ge

währung einer neuen Frist gestatten, exmatrieulirt (et. H 34). 

H 34. Verläßt ein Studirender freiwillig oder unfreiwillig 

die Universität, so erläßt der Rector eine Bekanntmachung darüber 

in den lokalen Zeitungen und benachrichtigt die Dorpater Stadt

polizei von dem Abgange. Zugleich werden derselben die dem ge-
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wesenen Studirenden zugehörigen, in der Universität aufbewahrten 

Doenmente zugestellt und die Schuldforderungen aufgegeben, welche 

gegen ihn bei der Universität anhängig sind, so wie die Zahlungs

fristen, die ihm bewilligt worden. 

Das weitere Verfahren hinsichtlich der Schuldsachen eines ge

wesenen Studirenden unterliegt den allgemeinen gesetzlichen Normeu. 

Anm. 1. Stndienzeugniß, Gradualattestat oder Diplom wer
den von der Universität ausgereicht (ek. § 14). 

Anm. 2. Studirende, die die Universität wegen Schulden 
unfreiwillig verlassen (et. § 33), werden der Dorpater Stadt
polizei übergeben. 

§ 35. Die Studirenden haben bei Beginn jedes Semesters 

sofort nach ihrem Eintreffen — neueintretende am Tage der 

Jmmatriculation — iu das bei dem Oberpedellen ausliegende 

Präsenzbuch Namen und Wohnung, sowie ohne Verzug jede im 

Verlauf des Semesters eintretende Wohnungsveränderung eigen

händig einzuzeichnen. 

H 36. Zeitweiliges Verlassen der Universität während des 

Semesters ist nur mit Erlanbniß des Proreetors aus berücksich-

tigeuswertheu Gründen gestattet. Der ertheilte Reisepaß wird 

zurückgeliefert, weuu die Abreise biuueu 24 Stunden nicht stattfand. 

§ 37. Trifft ein Studireuder nach den Ferien, die zwei

mal im Jahre, vom 10. Juni bis zum 10. August und vom 

20. December bis zum 12. Januar statthaben"), nicht recht

zeitig zum Beginn des Semesters ein, so hat er sich ohne Ver

zug beim Prorector zu melden und wird, wenn er sein verspä

tetes Eintreffen nicht genügend entschuldigt, dem Universitätsge

richt übergeben. Verzögert sich die Abwesenheit ohne genügende 

Rechtfertigung bis zum Ablauf der ersten 4 Wochen des Se

mesters und meldet sich der Betreffende alsdann nicht innerhalb 

14 Tagen nach ergangener Aufforderung am schwarzen Brett 
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und in den örtlichen Zeitungen beim Prorector, so wird er durch 

das Universitäts-Gericht exmatricnlirt. 

Stat. 1865 Art. 55. 

H 38. Die Studirenden sind gehalten, die von den Univer

sitätsautoritäten erlassenen Vorschriften zu befolgen und sich einer 

jeden herabsetzenden oder gewalttätigen Handlung in Beziehnug 

auf amtliche Bekanntmachungen zu enthalten. 

Einer Vorladung vor die Universitätsantoritäteu, einer Ver

haftung oder Aufforderung durch die Pedelle im Namen des Ge

setzes haben die Studirenden Folge zu leisten. Wer wegen Krank

heit auf die Vorladung zu erscheinen behindert ist, hat durch ein, 

den gesetzlichen Anforderungen genügendes ärztliches Attestat sich 

zu entschuldigen. 

Der Verhaftung durch die Stadt- oder Landpolizei darf der 

Studirende sich nicht widersetzen, ist aber berechtigt sofort Ueber

gabe an die Universitätspolizei zu verlangen, falls die Verhaftung 

in Dorpat oder im Dorpater Ordnungsgerichtsbezirk erfolgt. 

§ 39. Ein Studirender, dessen Anwesenheit aus Gründen 

der Sittlichkeit oder guter Ordnung als gefährlich oder schädlich 

erkannt wird, kann mit Genehmigung des Curators von dem 

Prorector aus der Zahl der Studirenden entfernt und mittelst 

Requisition an die Stadt- und Landpolizei aus der Stadt Dorpat 

und dem Dorpater Ordnungsgerichtsbezirk ausgewiesen werden. 

In gleicher Veranlassung und in gleicher Weise kann ein 

von der Universität abgegangener Studireuder, falls er uicht eine 

akademische Würde oder einen gelehrten Grad besitzt, oder eine 

Berufsstellung in der Stadt Dorpat erlangt hat, aus der Stadt 

gewiesen werden. 
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Nach dem Schreiben des Herrn Curators des Dorpater 

Lehrbezirks vom 16. September 1870 Nr. 1451 gelten hinsicht

lich der WohnnngS - Miethe der Studirenden für den Fall, 

daß nichts Anderes verabredet worden, nachstehende Bestimmungen: 

1. Die Dauer des Miethvertrags eines Studirenden über eine 

Wohnung ist beschränkt auf ein Semester. 

2. Das Semester wird in dieser Beziehung gerechnet vom 

13. Januar bis zum 10. August und vom 11. August 

bis zum 12. Januar. 

3. Gegenstand der Miethe ist die Wohnung, ohne Möbel 

und Beheizung. 

4. Der Miethzins ist xraenumeranäv zu entrichten. 

5. Der Miether kann nur mit ausdrücklicher Einwilligung des 

Vermiethers seine Wohnung weiter vermiethen, oder in 

dieselbe einen Andern als Mitbewohner aufnehmen. 

6. Der Vermiether ist berechtigt einen solchen Mitbewohner 

(Pkt. 5) als Mitmiether zu betrachten und von demselben 

den entsprechenden Theil des Miethzinses zu verlangen. 

7. Ist der Mietvertrag nicht vor Ablauf des Semesters er

neuert worden, so hat der Miether am ersten Tage des 

folgenden Semesters die Wohnung zu räumen. 
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Im Anschluß an die bezüglichen Bestimmungen des 
Statuts der Kaiserlichen Universität Dorpat v. 1865 
auf Grundlage des Art. 29 L Pkt. 8 bestätigt. 

Dorpat, d. 24. December 1868. 
Curator Graf Keyserling. 

Anordnungen 
in Dyvg ans die Erhebung von Honorayahlnngen, sowie 
in De)ug aus die Berechtigung )nni Desnch der Vorlesungen 

an der Dorpater Universität. 
1. Die Vorlesungen an der Dorpater Universität und die wissen

schaftlichen Uebungen sind halbjährige, d. h. in der Behandlung ihrer 
Gegenstände an die Dauer eines Semesters gebunden. 

Sie werden gehalten: 
a) aus Bestimmung der Fakultäten, in Grundlage des Statuts der 

Universität Art. 17 L 1 und Art. 53; 
d) nach der eigenen Auswahl der Docenten; 
e) als sogenannte Privatissima für besondere wissenschaftliche Zwecke; 
ä) von den Lectoren, um den Unterricht in den neueren Sprachen 

zu fördern, in Grundlage des Statuts der Universität Art. 53, 
aus Bestimmung des Conseils. 

Anmerkung. Unabhängig hievon werden an der Universität öffentliche popu
läre Vorlesungen für technische Zwecke in den Wintermonaten, vom 
October bis zum März, gehalten. 

2. Angekündigt werden die Vorlesungen durch ein gedrucktes 
Verzeichnis in welchem auch die für jede derselben bestimmte Zahl von 
wöchentlichen Stunden angegeben, und zugleich bezeichnet ist, welche 
namentlich als nicht verordnete (oben 1 d) und welche als Privatissima 
(oben l e) gehalten werden. 

3. Die Berechtigung zum Belegen der Vorlesungen haben alle 
immatriculirteu Studirenden der Universität. Dieselbe kann aber auch 
von anderen Personen, welche der Reetor als Zuhörer admittirt, erlangt 
werden. 

2 
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4. Um die Erlaubniß, als nicht immatriculirte Zuhörer zum 
Belegen der Vorlesungen zugelassen zu werden, können bei dem Rector 
folgende Personen ansuchen: 

a) diejenigen, welchen von einer Universität oder von einer höheren 
Special-Lehranstalt auf Grund eines erfolgreichen Abschlusses ihrer 
Studien eine Würde, ein Grad oder ein Titel verliehen worden ist; 

d) die nach vollendetem Stndiencursus auf der Dorpater Universität 
ausgetretenen Stndirenden derselben; 

e) Civil- und Militär-Beamte, sowohl die im Dienste stehenden, als 
auch die verabschiedeten; 

ä) Personen, von denen es notorisch ist oder glaubwürdig festgestellt 
wird, daß sie die zum Besuch der Universitäts-Vorlesungen erfor
derliche Vorbildung, sei es im Allgemeinen oder wenigstens für 
ein Specialstudium, besitzen, die aber entweder in Betracht ihres 
vorgerückten Alters und ihres Berufs in die Verhältnisse immatri-
culirter Studirenden nicht mehr hineinpassen, oder durch körper
liche Gebrechen behindert gewesen sind, die von dem Prüfungs-
Reglement geforderten Kenntnisse zu erwerben. Darüber, in 
wiefern diese Verhältnisse die Zulassung begründen und gestatten, 
entscheidet der Rector; 

e) ausnahmsweise, auf nicht länger als ein Semester, junge Leute, 
welche zwar das Maturitätszeugniß besitzen, aber aus irgend welcher 
Ursache nicht sofort in die Zahl der Studirenden eintreten können. 

Der nicht immatriculirte Zuhörer muß das Alter von 17 
Jahren überschritten haben. 

5. Der Rector ertheilt der bezüglichen Person eine Zulaßkarte, 
die zum Erweise dessen dient, daß der Inhaber zum Belegen von Vor
lesungen berechtigt ist. 

6. Den zum Belegen der Vorlesungen Berechtigten (Pkt. 4 u. 5) 
wird die Auswahl derjenigen, welche sie zu belegen wünschen, anheim
gegeben. 

Auf Anordnung des Reetors wird in jedem Semester der neu 
eingetretene immatriculirte Studirende mit dem Belegbuche und, wie 
jeder Studirende, mit dem Belegblatte und dem gedruckten Verzeichniß 
der Vorlesungen versehen. 

Auch die nicht immatricnlirten Zuhörer können sich des Beleg
buches und Belegblattes bedienen und erhalten auf ihren Wunsch Studien
plan und Verzeichniß der Vorlesungen. 

7. Der Besuch einer Vorlesung, ein dreimaliges Hospitiren aus
genommen, ist nur demjenigen gestattet, der sie ordnungsmäßig belegt hat. 
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8. Die Universitäts-Verwaltung ist angewiesen, für den Besuch 
einer Vorlesung auf die Dauer eines Semesters das Honorar zu erheben: 
für jede auf Bestimmung der Faeultäten und des Conseils angekündigte 
Vorlesung nach der Zahl der auf die Woche fallenden Lehrstunden zu 
je einem Rubel für die Stunde und für mehr als 6 Stunden höchstens 
6 Rubel. Für die uach eigener Auswahl der Doeenten angekündigten 
Vorlesungen gilt dieselbe Regel, es sei denn, daß diese Vorlesungen im 
Lections-Kataloge als unentgeltliche oder als Privatissima bezeichnet sind. 
Im letzten Falle steht den betreffenden Doeenten die Bestimmung des 
Honorars nach eigenem Ermessen frei. 

Anmerkung. Die populären Vorlesungen für technische Zwecke (Pkt. 1 Anm.) 
werden unentgeltlich gehalten und der Besuch derselben unterliegt den 
durch jedesmalige Ankündigung festgestellten Bedingungen. 

9. Die letzten drei Tage, welche dem Beginn der Vorlesungen 
eines jeden Semesters vorausgehen, sind der ein für allemal festgesetzte 
Termin zur Aufnahme der Meldungen für die auf das bevorstehende 
Semester angekündigten Vorlesungen und Uebungen, sowie der von 
Seiten der Universität dafür zu erhebenden (Pkt. 8) Honorarzahlungen. 

10. Es hängt von dem Ermessen des Rectors ab, aus berück-
sichtigenswerthen Gründen Einzelnen nach diesem Termin innerhalb des 
Semesters die Meldung für die Vorlesungen und die Entrichtung des 
Honorars zu gestatten. 

11. Der Empfang der Honorarzahlungen, von dem Directorium 
einem Beamten der Universität übertragen, unterliegt nebst der Eontrole 
der Berechnung, Buchung, Aufbewahrung und Ablieferung der Gelder 
der obersten Leitung und Anordnung dieser BeHorde. 

12. In den bezeichneten Terminen (oben Pkt. 9 u. 10) erscheinen 
die Studirenden der Universität an dem zur Annahme von Seiten des 
Directoriums bestimmten Orte mit dem Belegbuche und mit dem Be
legblatte, in welche sie die Vorlesungen, welche sie zu besuchen wünschen, 
eingetragen haben, entrichten entweder dafür das Honorar und erhalten 
die Quittung über letzteres in dem Belegbuche, oder legitimireu sich dar
über, daß ihnen die Honorarzahlung erlassen ist. Die nicht immatrieu-
lirten Zuhörer haben sich mit ihrer Zulaßkarte bei den Doeenten, deren 
Vorlesungen sie zu hören wünschen, zu melden und deren Zustimmung 
einzuholen, worüber sie bei der Ueberlieferuug des Verzeichnisses der 
ausgewählten Vorlesungen, welche sie zu besuchen wünschen, sich auszu
weisen haben. Demnächst entrichten sie die bezüglichen Zahlungen und 
erhalten die Quittung. 

13. Eine Rückzahlung des Honorars findet nur statt, wenn eine 
2"° 
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Vorlesung in der ersten Hälfte des Semesters von dem Vortragenden 
abgebrochen wird. 

14. Während des Besuchs der Vorlesungen unterliegen die nicht 
immatrieulirteu Zuhörer, gleich den Studirenden, allen Maßregeln und 
Verfügungen, welche von Seiten der Universitäts-Obrigkeit zur Einhal
tung der gehörigen Ordnung und Ruhe in den Räumen der Universität 
eingeführt sind oder in Zukunft für nöthig befunden werden sollten. 

15. Die Berechtigung zum Besuch der Vorlesungen erlischt für 
den Studirenden mit seinem Austritt aus der Zahl derselben, für den 
Zuhörer mit der Zurücknahme der ihm ertheilten Zulaßkarte Seitens 
des Reetors wegen Nichtbeobachtuug dieser Anordnungen. 

16. Von Honorarzahlungen für Vorlesungen können immatriculirte 
Studirende aus berücksichtigenswerthen Gründen befreit werden. Den 
Facultäten steht es zu, diejenigen mittellosen Studirenden, die sich dieser 
Befreiung würdig erweisen, dem Direetorinm zu bezeichnen, welches 
über den beantragten Honorarerlaß definitiv zu entscheiden hat. (Stat. 
d. Univ. Art. 17 L 6 und Art. 36 VI.) 

Diejenigen immatrieulirteu Studirenden, welche der Befreiung 
von der Honorarzahlung gewürdigt zu werden wünschen, haben den be
züglichen Faenltäten die zur Begründung ihres Anliegens dienenden 
Verhältnisse vor dem Schluß des Semesters darzulegen. 

17. Die Faeultäteu haben bei der Bezeichnung derjenigen Stu
direnden, welche sie des Honorarerlasses für würdig erachten, als maß
gebend zu beobachten, daß — abgesehen von den Zöglingen des medici-
nischen Instituts, welche durch das von dem Ministerium der Volksauf
klärung am 30. Juni 1865 bestätigte Reglement des Instituts von der 
Zahlung des Honorars befreit sind — ein solcher Erlaß nur gewährt 
werden kann: 

g.) Studirenden, die Stipendien von nicht über 200 Rbl. im Jahre 
beziehen; 

d) Studirenden, die in Grundlage des Art. 66 des Stat. der Univ. 
Unterstützungen erhalten; 

e) Studirenden, die von Gymnasien des Dorpater Lehrbezirks für 
Erlaß des Honorars empfohlen sind; 

ä) Söhnen von Beamten des Lehrfachs in dem Dorpater Lehrbezirke; 
e) in Anbetracht anderer, besonders berücksichtigenswerther, zur Kennt-

niß der Facultät gelangter Verhältnisse. 
18. Im Falle der Befreiung eines Studirenden von der Zahlung 

wird von Seiten des Directoriums die zu dessen Erfüllung erforderliche 
Anordnung getroffen. 
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19. Die Befreiung von der Honorarzahlung wird jedesmal auf 
ein Semester zuerkaunt. Der Fortgenuß der Befreiung ist bedingt durch 
erfolgreiches Studium, zu dessen Erweise die Bescheinigung über eine 
am Schlüsse jedes Semesters nach den für die einzelnen Facnltäten 
geltenden Bestimmungen befriedigend abgelegte Prüfung gefordert wird. 

20. Ein Exemplar dieser Anordnungen wird jedem neu eintre
tenden Studirenden zugleich mit den Vorschriften für die Studirenden 
bei der Jmmatrieulation, jedem nicht immatriculirten Zuhörer aber auf 
seinen Wunsch bei Ertheiluug der Zulaßkarte eingehändigt. 

Beilage S. 

Reglement 
für die Denuhnng der Unwerlitäts-Dibliolhek. 

1. Die Universitär-Bibliothek ist im Laufe des Semesters an» 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10—2, am Mittwoch 
und Sonnabend von 10—12 und von 2 — 4, und während der Ferien 
werktäglich von 12—1 für die Benutzung der Interessenten geöffnet. 

2. Jeder die Bibliothek Besuchende hat sich in Bezug auf äußere 
Ordnung den Anordnungen der Bibliothek-Verwaltung zu fügeu. 

3. Der Zutritt zu den Bücherrepositorien und zu den allgemeinen 
alphabetischen Katalogen ist außer den Doeenten der Universität keinem 
Bibliothekbesucher gestattet. 

4. Wer Bücher zum Gebrauch begehrt, hat deren Nummer und 
Titel, desgleichen seinen Namen auf einen der für diesen Zweck vorhan
denen Zettel aufzuschreiben und diesen behufs Herbeischaffung der ge
wünschten Bücher dem mit der Bücherausgabe beauftragten Beamten zu 
übergeben. Bloße Werkangaben ohne Beifügung der Nummer und 
Namensunterschrift können keine Berücksichtigung finden. 

5. Hat Jemand die von ihm namhaft gemachten Bücher bloß 
behufs der Einsicht im Bibliothek-Loeal begehrt, so ist er gehalten, sie, 
ehe er das Loeal verläßt, demjenigen Bibliothekbeamten, von welchem er 
sie zur Ansicht erhalten hat, wieder einzuhändigen. Das Liegenlassen 
derselben auf den Lesetischen ist durchaus unstatthaft. 

6. Wünscht Jemand Bücher mit nach Hause zu nehmen, so hat 
er für jedes Werk eine besondere Quittung nach vorgeschriebener Form 
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auszustellen, die Quittungen nebst den Büchern dem betreffenden Beamten 
zur Controle zu übergeben, und erst nachdem diese stattgefunden, hat er 
das Recht, die Bücher als entlehnte mitzunehmen. Bücher ohne Quit
tung aus dem Bibliothek-Loeal mitzunehmen ist Niemandem gestattet. 

7. Lexika aller Art, die zur Zeit Geltung habenden Landesgesetz
bücher, Prachtausgaben, kostbare Kupferwerke und Handschriften können 
in der Regel nur im Bibliothek-Loeal benutzt, und nnr den Doeenten 
zum Behuf ihrer Vorlesungen auch in's Haus verabfolgt werden. 

8. Die Doeenten haben jederzeit und unter allen Umständen das 
Vorrecht bei Benutzung von Werken, deren sie zu ihreu Vorlesungen be
dürfen. Es hat mithin Jeder, der nicht zum Lehrpersonal der Univer
sität gehört, die Pflicht, ein Buch, welches die Bibliothek-Verwaltung ihm 
abfordern läßt, sofort zurückzulieferu. 

9. Mit Ausnahme der Doeenten dürfeu Niemandem mehr als 
10 Bände zu gleichzeitiger Benutzung außerhalb des Bibliothek-Locales 
ausgereicht werden. Eine Abweichung von dieser Regel ist nur in dem 
Falle zulässig, wenn der Petent dem Bibliothekar den Nachweis liefert, 
daß er mit einer literarischen Arbeit beschäftigt ist. 

10. Studirende so wie alle nicht zum Lehrpersonal der Universität 
gehörenden Personen müssen sich, wenn sie Bücher mit nach Hause zu 
nehmen wünschen, bei der Bibliothek-Verwaltung über ihre Berechtigung 
dazu legitimiren, oder die Caution eines Professors beibringen. 

11. Nach anderen Orten hin können Bücher nur mit speeieller 
Bewilligung des Universitäts-Direetoriums verliehen werden. 

12. Mit Ausnahme der an die Doeenten verabreichten, müssen 
alle von der Bibliothek entlehnten Bücher nach Ablauf von 4 Wochen 
zurückgebracht werden, können aber, wenn sie nnterdeß nicht anderweitig 
begehrt worden sind, aufs Neue entlehnt werden. 

13. Zum Schlüsse eines jeden Semesters müssen ohne Ausnahme 
alle aus der Bibliothek entliehenen Bücher zurückgeliefert werden. Studi
rende haben dieselben 8 Tage vor dem Schluß des Semesters abzuliefern. 

14. Wird ein entlehntes Buch nicht rechtzeitig (Pkt. 12 u. 13) 
zurückgeliefert, so tritt eine Mahnung durch den Bibliothekdiener ein, der 
für jede einzelne Mahnung von dem Säumigen 20 Kopeken erhält. Erst 
nach Berichtigung dieser Schuld kann der Betreffende wieder Bücher aus 
der Bibliothek nach Hause erhalten. 

15. Nach dreimaliger vergeblicher Mahnung wird das betreffende 
Buch als verloren angesehen und dessen Werth unverzüglich gerichtlich 
beigetrieben (vgl. Pkt. 17). 

16. Verreist ein Studirender oder verläßt ein solcher die Univer
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sität, so ist er gehalten, sich beim Universitäts-Gericht durch ein Attest 
auszuweisen, daß die Bibliothek keine Anforderungen an ihn habe. Ein 
solches Attest haben auch alle andern Angehörigen der Universität beizu
bringen, wenn sie dieselbe verlassen. Diese Atteste werden unentgeltlich 
ausgestellt. 

17. Wer ein der Bibliothek gehöriges Buch nicht zurückliefern 
kann, weil es zu Grunde oder verloren gegangen, hat dasselbe durch ein 
anderes wohlerhaltenes Exemplar zu ersetzen, oder den Werth desselben 
zu entrichten (für Bücher, die im Buchhandel zu haben sind, den Laden
preis). Erfolgt der Ersatz nicht sofort, so hat der mit Ausgabe der 
Bücher von der Direction beauftragte Beamte unverzüglich die erforder
lichen Schritte zur gerichtlichen Beitreibung zu thun; widrigenfalls hat 
er selbst die Verantwortung für den Schaden zu tragen. Handelt es 
sich dabei um ein ans mehren Bänden bestehendes Werk, so muß das 
ganze Werk in der angegebenen Weise ersetzt werden, falls die verlornen 
Bände nicht einzeln zu kaufen sind. Wird ein von der Bibliothek ent
lehntes Buch beschädigt zurückgeliefert, wie z. B. wenn ein oder mehre 
Blätter desselben befleckt, beschrieben, zerrissen oder herausgerissen sind, 
so gelten hinsichtlich der Entschädigung gleichfalls die obigen Bestimmungen. 
Ist nnr der Einband beschädigt, so ist dieser allein zu ersetzen. 

18. Für die Aufrechterhaltung vorstehender Bestimmungen sind 
die Beamten der Bibliothek der Direction verantwortlich. 

Bibliothek-Director Aaucker. 
Bestätigt vom Universitäts-Directorium am 16, Novbr. 1868 

Rector G. v. Oellingen. 

Beilage O. 

Stipendien-Reglements. 
Von dem Herrn'Dirigirenden des Ministeriums der 

Volksaufklärung bestätigt d. 30. Juni 1865 

l. Reglement 
für das theologische Stipendiaten-Institut bei der Univ. Dorpat. 

§ 1. Der Zweck dieses Institutes ist die Ausbildung von Geist
lichen sür die evangelisch-lutherische Kirche im russischen Reiche außerhalb 
der Ostseeprovinzen. 
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§ 2. Für diesen Zweck werden aus der der Dorpater Universität 
Allerhöchst bewilligten Stipendiensumme zwöls Zöglinge unterhalten. 
Zwei dieser Zöglinge sind speciell sür den Pastoralen Dienst in den fin
nisch redenden Gemeinden Jngermannlands bestimmt, die übrigen zehn 
für die deutsch redenden Gemeinden im Innern Nußlands. 

§ 3. Die beiden Zöglinge für Jngermannland wählt und designirt 
unter Mittheilung an die theologische Facultät das Evangelisch-Lutherische 
Consistorium zu St. Petersburg. Die übrigen Zöglinge wählt die theo
logische Facultät aus der Zahl derjenigen Studirenden der Dorpater 
Universität, die sich darum bewerben. 

Anmerkung. Hat bei eingetretener Vacanz einer der beiden Stellen für den 
ingermannländischen Kirchendünst das Consistorium der Facultät bis 
zum Anfange des nächsten Seinesters keinen neuen Candidaten für diese 
vacante Stelle designirt, so kann dieselbe durch die Facultät anderweitig 
besetzt werden. Doch hat, wenn dies geschieht, das Consistorium das 
Recht, die nächsteintretende Vacanz unter den übrigen Stellen für einen 
von ihm designirten Zögling in Anspruch zu nehmen. 

§ 4. Bei der Aufnahme von neuen Zöglingen in das Jnstilut 
hat die theologische Facultät lediglich die sittliche und intellectuelle Tüch
tigkeit der Bewerber, nicht aber deren Armuth zu berücksichtigen. Doch 
soll bei gleicher Tüchtigkeit den Söhnen evangelisch-lutherischer Predi
ger aus dem Innern Rußland der Vorzug gegeben werden. 

§ 5. Von den durch das St. Petersburger Consistorium zu de-
signirenden Zöglingen wird außer der nöthigen anderweitigen Tüchtigkeit 
noch Kenntniß und Uebuug in der finnischen Sprache gefordert; —von 
den durch die Facultät zu erwählenden dagegen: 

1) daß sie sich an der Dorpater Universität bereits ein Jahr lang 
mit Eifer und Erfolg dem Studium der Theologie gewidmet haben. 
Um dies zu doeumentiren, haben sie in einem während dieser Zeit 
gehörten alt- uud neutestamentlichen Exegeticum sich einem Lxa-
inen rigovosuni zu unterziehen, und außerdem in allen übrigen 
während des letzten Semesters gehörten Vorlesungen das Seme-
stralexamen befriedigend zu absolviren; 

2) daß ihre sittliche Führung während ihrer Studienzeit tadellos gewesen; 
3) daß sie frei sind von auffallenden und ihren künftigen Beruf 

störenden körperlichen Gebrechen. 
§ 6. Die Facultät berichtet sofort nach der Aufnahme eines Zög

lings darüber an das Directorinm, welches dein Aufgenommenen die 
festgesetzte Unterhaltssumme anweist. 

§ 7. Sämmtliche Zöglinge des Instituts beziehen während ihres 
Aufenthaltes in demselben eine jährliche Unterhaltssumme von 300 
Rubeln S.-M. 
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§ 8. Die von der theologischen Facultät erwählten Zöglinge können 
diesen Unterhalt drei Jahre lang genießen. Den vom St. Petersburg-
schen Constistorium designirten Zöglingen dagegen wird, da sie gleich 
beim Beginne ihrer Studien in das Institut eintreten, ein vierjähriger 
Genuß dieses Unterhaltes zugesagt. 

§ 9. Während ihres Verweilens im Institut wird von allen 
Zöglingen gefordert: 

1) tadellose sittliche Führung; 
2) unausgesetzter Collegieubesuch, dessen Unterbrechung nur durch 

Krankheit oder förmliche Beurlaubung entschuldigt wird; 
3) befriedigende und rechtzeitige Ablegung der Semestralexamina über 

alle während eines jeden Semesters gehörte obligatorische Vor
lesungen; 

4) rechtzeitige und befriedigende Absolvirung der Gradualprüfungen. 
s 10. Wenn ein Zögling ohne durch notorische oder ärztlich 

bezeugte Krankheit in seinen Studien gehemmt worden zu sein, die Se-
mestral- und Gradualprüfungen nicht rechtzeitig oder nicht befriedigend 
ablegt, so wird die weitere Auszahlung seiner Unterhaltsquoten durch den 
Deean so lange inhibirt, bis der betreffende Zögling seinen Verpflichtun
gen nachgekommen ist. Dieselbe Correctionsstrase tritt ein, wenn ein 
Zögling trotz geschehener Mahnung zu fleißigerm Collegienbesuche in dem 
gerügten Unfleiße beharrt. Erweist sich diese Detention nach einer dem 
Ermessen der Facultät anheimgestellten Frist als fruchtlos, so hat die 
Facultät einen solchen Zögling aus dem Institute auszuschließen und 
darüber dem Directorium Bericht zu erstatten. 

§ 11. Von jedem Zöglinge wird erwartet und gefordert, daß er 
sogleich nach drei- resp. vierjährigem Verweilen im Institute durch voll
ständige und befriedigende Absolvirung der Gradualprüfungen einen ihn 
zum Pastoralen Kirchendienste befähigenden Grad erlange. Die Facultät 
kann indeß unter Berücksichtigung verdienenden Umständen ihm den 
Termin zur schließlichen Absolvirung dieser Prüfung noch auf ein Jahr 
verlängern, während welcher Zeit er jedoch keine weitere Unterstützung 
aus der Stipendiensumme empfängt. Erweist sich auch diese Eonnivenz 
erfolglos, so wird er als unfähig ausgeschlossen und dem Directorium 
darüber berichtet. 

§ 12. Die durch die competente Behörde vollzogene Ausschließung 
eines Zöglings ans der Zahl der Studirenden schließt selbstverständlich 
auch die Entfernung aus dem Institute in sich. 

§ 13. Ueber die geschehene Ausschließung eines Zöglings aus dem 
Institute wird sofort vom Direktorium dem Curator des Lehrbezirks 
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Bericht erstattet. Der Ausgeschlossene ist verpflichtet, die genossenen 
Unterhaltssummen vollständig zurückzuerstatten, und wird im Falle der 
Insolvenz nach Ermessen der Regierung zu niedern Staatsdiensten, wo 
möglich und räthlich im Kirchen- oder Schulfach, auf vier Jahre an
gehalten (vgl. § 17). 

§ 14. Muß ein Zögling wegen unheilbarer oder langwieriger 
Krankheit aus dem Institute entlassen werden, so wird er zur Rückzah
lung oder Vergütung des genossenen Unterhaltes nicht verpflichtet. 

§ 15. Freiwilliger Austritt aus dem Institute kann auf wohl-
motivirtes Ansuchen eines Zöglings und mit Genehmigung des Curators 
gestattet werden, wenn der Zögling entweder die genossene Unterhalts
summe zurückzahlt, oder einen von der Facultät unbedingt als tüchtig 
bezeugten Substituten stellt, der freiwillig in alle seine Verpflichtungen 
eintritt. 

§ 16. Nach befriedigend absolvirtem Gradualeramen wird der 
Zögling als zum Pastoralen Kirchendienste Seitens der Universität befä
higt aus dem Institute entlassen, wobei er das nachstehende Reversale *) 
in yuaclruplo zu uuterschreiben hat. Die Facultät berichtet darüber 
unter Einsendung von drei Exemplaren des Reversale's an das Dire-
ctorium, welches ein Exemplar all acta legt, ein zweites demjenigen 
Consistorium einsendet, bei welchem der Zögling die Prüfung pro venia 
eoneionanäi abzulegen gedenkt, und das dritte dem General-Consistorium 
in St. Petersburg übermittelt als der Behörde, welche über seine künf
tige Verwendung für den Pastoralen Kirchendienst zu bestimmen hat. 
Das vierte Exemplar wird dem entlassenen Zögling selbst eingehändigt 
mit der Verpflichtung, dasselbe dem Generalsuperintendenten oder Su
perintendenten desjenigen Consistorialbezirks, in welchem er zunächst seinen 
Aufenthalt nimmt, einzureichen. 

Anmerkung. Bei den für den Dienst an ingermannländischen Gemeinden 
bestimmten Zöglingen unterbleibt die Mittheilung an das General-Con
sistorium, da die Anstellung dieser Zöglinge lediglich dem St. Peters-
burgschen Consistorium zusteht, bei welchem sie auch das Lxsmso pro 
Vkllia ooooonktlläi abzulegen haben. 

*) Hierdurch erkläre ich, daß ich nach meinem Austritt aus der Zahl der 
Studirenden der Dorpater Universität mich in dem Consistorialbezirk, na
mentlich zu aufzuhalten gedenke, und bei dem Consistorium die 
erste Prüfung spro venia concion^äi) abzulegen beabsichtige, und daß ich nicht 
ermangeln werde, den Herrn Superintendenten des besagten Consistorial
bezirks durch Übersendung eines Duplicats dieses Reverses unverzüglich hievon 
in Kenntniß zu setzen, und demselben auch jede Veränderung meines Aufenthalts 
sofort einzuberichten; zugleich verpflichte ich mich, zu der obenerwähnten Prüfung 
sechs Wochen » 6ato meines Abganges von der Universität mich zu melden und 
nach abgelegtem Examen das praktische Probejahr anzutreten. 
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§ 17. Der also entlassene Zögling hat in jedem Falle, auch wenn 
er das Stipendium nicht volle drei, resp. vier Jahre genossen hat, jeden 
Pastoralen Kirchendienst, den das General-Consistorium, resp. das St. 
Petersburgsche Consistorium ihm anweist, wenigstens vier Jahre lang 
unter dem Genuß der mit diesem Amte verbundenen Emolumente zu 
verwalten. Nach Ablaus dieses vierjährigen Dienstes steht es ihm frei, 
seine Entlassung aus demselben zu nehmen und über seine fernere Be
stimmung nach eigenem Gutdünken zu entscheiden. 

U. Stipendien-Reglement 

de r  I  n r  i  st  e  n  -  F  a  c  u  l  t  ä  t .  

§ I. Die Verleihung von Stipendien Seitens der Juristeu-
Faeultät hat zum Zwecke, Studirende, die sich durch Begabung und 
Fleiß auszeichnen, in ihren Special-Studien zu fördern (Stat. § 65). 

§ 2. Aus der etatmäßigen Stipendiensumme ist der Juristen-
Facnltät ein Stipendium, im Betrage von dreihundert Rbl. jährlich, 
zugewiesen; der Facultät ist jedoch auheimgestellt, diese Summe in vollem 
Betrage oder in Theilen als Stipendien zu verleihen, nach ihrem Ermessen. 

§ 3. Die Facultät ist berechtigt, den Genuß von Stipendien auf 
drei Jahre auszudehnen. 

§ 4. Stipendien können nach Absolvirnng von vier Studien
semestern erworben werden. 

§ 5. Der sortgesetzte Genuß erworbener Stipendien hängt von 
Sittlichkeit und Fleiß ab, überdies von dem Ausfalle einer am Schlüsse 
jeden Semesters zu bestehenden Prüfung in einem der Wahl des Stipen
diaten anheimgegebenen, in demselben Semester gehörten Hauptfache, so 
wie von der Bescheinigung eifriger Theilnahme an den praktischen Uebun-
gen in dem bezüglichen Studienfache, wenn solche angestellt worden. 

§ 6. Der Stipendiat ist verpflichtet, sein Studium unter die 
specielle Leitung des bezüglichen Professors zu stellen (Stat. § 65). 

§ 7. Die Zuerkennung und Entziehung von Stipendien erfolgt 
durch Facultäts-Beschluß. 

§ 8. Ueber Zuerkennung und Entziehung von Stipendien macht 
die Facultät bei dem Beginne des Semesters dem Directorium Mitthei
lung zur Erwirkung der Auszahlung oder der Zahlungseinstellung. 
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III. Reglement 

für die 

Stipendiaten des medicinischenInstituts bei der Universität Dorpat. 

I. Zweck und Bestand des Instituts. 

§ 1. Der Zweck des im Jahre 1820 an der Dorpater Univer
sität errichteten medicinischen Institutes ist die Ausbildung von Aerzten 
für alle Zweige des Staatsdienstes. 

§ 2. Das Institut besteht aus 20 Studirenden der Medicin, die 
als Stipendiaten desselben für ihre weitere Ausbildung einen Zeitraum 
von 4 Jahren beanspruchen dürfen. 

§ 3. Die Aufsicht über das Institut und den Stndiengang der 
Stipendiaten führt die medicinische Facultät, besonders der zeitweilige 
Decan derselben. 

II. Bedingungen zur Aufnahme in das Institut. 

§ 4. Die Aufnahme neuer Stipendiaten findet in der Regel nur 
einmal jährlich und zwar zu Anfange des ersten Semesters statt. 

§ 5. Von den aufzunehmenden Stipendiaten wird gefordert: 
1) daß sie dem russischen Unterthanenverbande angehören; 
2) daß sie nicht an unheilbaren Krankheiten oder an Gebrechen leiden, 

welche sie zur Ausübung ihres Berufes untauglich macheu würden; 
3) daß ihre Führung auf der Universität zu keinen Bedenken gegen ihre 

Pflichttreue Veranlassung giebt, worüber ein Zeuguiß des Pro-
rectors beizubringen ist; 

4) daß sie einen Theil des medicinischen Gradnal-Examens mit be
friedigendem Erfolge bestanden haben. 

III. Emolumente der Stipendiaten. 

§ 6. Jeder Stipendiat erhält vier Jahre lang jährlich 300 Rbl. 
Silb. M., welche in zweimonatlichen Raten auf Anweisung des Dire-
ctorinms ausgezahlt werden. Sobald ein Stipendiat früher als 4 Jahre 
nach seinem Eintritte in das Institut des Doctor- oder Arztgrades ge
würdigt worden ist, hat er Anspruch auf den Rest der Gesammtsumme 
von 1200 Rbl. 

§ 7. Die Stipendiaten werden von der Erlegung des Hono
rars für Vorlesungen so wie von den Beiträgen für wirtschaftliche 
Bedürfnisse befreit. 
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§ 8. Bei der Abfertigung zum Staatsdienste erhält jeder 
Stipendiat: 

1) zur Equipirung und zur Anschaffung von Büchern 100 Rbl. S.-M.; 
2) ein chirurgisches Taschenbesteck; 
3) Progongelder von Dorpat aus bis zu seinem Bestimmungsorte. 

§ 9. Von dem Tage der Vorstellung zum Staatsdienste von Seiten 
der Facultät bis zur erfolgten Anstellung erhält der Betreffende, falls 
er nicht mehr im Genüsse des Stipendiums ist, ein Wartegeld im Bei
trage der gewöhnlichen Unterstützung. 

IV. Pflichten der Stipendiaten. 

§ 10. Jeder Stipendiat hat sich am Ende eines jeden Semesters 
einer Prüfung über die Gegenstände zu unterwerfen, über welche er in 
demselben Semester Vorlesungen gehört hat. Außerdem ist eine solche 
Prüfung in der russischen Sprache am Ende jedes Semesters zu be
stehen, wenn auch keine Vorlesungen darüber gehört worden. 

§ 11. Wer eine Semestralprüfuug versäumt oder ungenügend be
steht, erhält so lange das Stipendium nicht ausgezahlt, bis er das Ver-
säumte nachgeholt hat. 

§ 12. Bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Betreiben der Studien 
trägt die medicinische Facultät auf Ausschließung des Stipendiaten aus 
dem Institute an. 

§ 13. Die Ausschließung aus dem Institute zieht die Ausschei
dung aus der Zahl der Studirenden nach sich, so wie die Ausschließung 
von der Universität wegen Disciplinar- oder anderer Vergehen die tem
poräre Ausschließung aus dem Institute zur Folge hat, ohne daß jedoch 
der Ausgeschlossene dadurch von seinen Verpflichtungen gegen die hohe 
Krone befreit wird. 

§ 14. Kein Stipendiat darf sich außer der Ferienzeit aus Dorpat 
entfernen, ohne besondere Erlaubuiß des Decans der medicinischen 
Facultät. 

§ 15. Ueber vier Jahre kann der Aufenthalt im Institute nur 
aus triftigen Grün5en gestattet werden, doch wird in keinem Falle eine 
Geldunterstützung über den erwähnten vierjährigen Termin hinaus ge
währt. Zu den Gründen, um die Erlaubniß zu einer Verlängerung 
des Aufenthalts auf der Universität nachzusuchen, gehört vorzugsweise 
ein so gutes Resultat der Gradualprüfungen, daß dem Aspiranten der 
Doctorgrad zuerkannt werden kann. In einem solchen Falle ist es ge
stattet, zur Abfassung und Verteidigung der Inauguraldissertation noch 
um ein Semester Aufschub zu erbitten. Krankheiten können nur dann 
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zu einem Gesuch um Verlängerung des Aufenthalts aus der Universität 
berechtigen, wenn sie so bedeutend und anhaltend sind, daß eine mehr
monatliche Unterbrechung der Studien herbeigeführt wird, worüber ein 
Zeuguiß eines Mitgliedes der medicinischen Facultät beizubringen ist. 

§ 16. Jeder Stipendiat verpflichtet sich, nach Vollendung seines 
Universitäts-Cursus der hohen Krone sechs Jahre lang zu dienen. Bei 
seiner Vorstellung zum Dienste steht es ihm frei, anzugeben, in welchem 
Dienstzweige er am liebsten angestellt sein möchte. 

§ 17. Wünscht ein Stipendiat vor vollendetem Cursus aus dem 
Institute zu treten, so hat er die bis dahin genossene Unterstützung zu
rückzuzahlen und tritt ohne Weiteres wieder in die Zahl der übrigen 
Studirenden. 

Auch nach vollendetem Univcrsitätscur>us und absolvirtem Examen 
kann ein Stipendiat sich mit Genehmigung der Facultät durch Rück
zahlung des empfangenen Stipendiums von der übernommenen Ver
pflichtung befreien, oder er kann ohne Rückzahlung einen von der 
Facultät als tüchtig anerkannten Vertreter stellen, der für ihn in alle 
Dienstpflichten eintritt. 

§ 18. Wenn durch anhaltende, nach dem Eintritte in das Institut 
eingetretene Kränklichkeit eines Stipendiaten die Facultät zu der Ueber-
zeugung gelangt, daß derselbe unfähig sei, seinen ärztlichen Beruf zu 
erfüllen, so kann sie ihn zum Abschiede vorstellen und sich für den Erlaß 
der Rückzahlung des Stipendiums verwenden. Daraus folgt jedoch nicht 
die gleichzeitige Entfernung von der Universität. 

§ 19. Ein Stipendiat, welcher das medicinische Schlußexamen 
so ungenügend besteht, daß ihm die medicinische Facultät keinen ärzt
lichen Grad ertheilen kann, oder der sich wegen bewiesenen Unfleißes 
die Ausschließung zuzieht, hat die bis dahin genossene Unterstützung zu
rückzuzahlen oder seine Versetzung in die Zahl der niederen Sanitäts
beamten zu gewärtigen. 

lV. Stipendien-Reglement 

der historisch-philologischen Facultät. 

§ 1. Die Verleihung von Stipendien Seitens der historisch-phi-
lologischen Facultät hat zum Zwecke, Studirende, welche sich durch Be
gabung und Fleiß auszeichnen, entweder für besondere Zweige des Staats
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dienstes (im Lehr- oder Verwaltungsfache) vorzubereiten oder in ihren 
Specialstudien zu fördern. 

§ 2. Aus der etatmäßig der Universität zur Verfügung gestellten 
Stipendiensumme sind der historisch-philologischen Facultät sechs Stipen
dien, im Betrage von je 300 Rbl. S. jährlich zugewiesen, welche sie 
nach Ermessen im vollen Betrage oder in Drittel- und Zweidrittelsti
pendien vertheilt. 

§ 3. Die Facultät ist berechtigt, den Genuß von Stipendien auf 
drei Studienjahre auszudehnen. 

§ 4. Stipendien können nach Absolvirung zweier Studiensemester 
erworben werden. 

§ 5. Der fortgesetzte Genuß erworbener Stipendien hängt von 
Sittlichkeit und Fleiß ab und überdies von dem Ausfalle einer am 
Schlüsse jedes Stipendiensemesters zu bestehenden Prüfung in einem der 
Wahl des Stipendiaten anheimgegebenen, in demselben Semester gehörten 
Hauptfache, sowie von der Bescheinigung eifriger Theilnahme an den 
praktischen Uebnngen in dem bezüglichen Studienfache, wenn solche an
gestellt worden. 

§ 6. Die Zuerkennung und Entziehung von Stipendien erfolgt 
durch Facultätsbeschlnß. 

§ 7. Ueber Zuerkennung und Entziehung von Stipendien berichtet 
die Facultät beim Beginne jedes Semesters dem Direktorium zur Er
wirkung der Auszahlung oder der Zahlungseinstellung. 

V. Stipendien-Reglement 

de r  phys i ko -ma thema t i schen  Faen l t ä t .  

§ 1. Die Verleihung von Stipendien Seitens der physiko-mathe-
matischen Facultät hat zum Zwecke, Studirende, die sich durch Begabung 
und Fleiß auszeichnen, in ihren Specialstudien zu fördern (Stat. § 65). 

§ 2. Das der physiko-mathematischen Faeultät aus der betreffen
den Etatsumme vorläufig zugewiesene eine Stipendium von dreihundert 
Rbl. S. jährlich kann, nach dem Ermessen der Facultät, in vollem Be
trage, oder getheilt, verliehen werden. 

§ 3. Die Zuerkennung von Stipendien erfolgt durch Faeultäts-
beschluß nicht vor vollendetem zweiten Studiensemester. 
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§ 4. Die Facultät ist berechtigt, den Genuß von Stipendien bis 
auf drei Studienjahre auszudehnen. 

§ 5. Der Stipendiat ist verpflichtet, fein Studium unter die 
speeielle Leitung des bezüglichen Fachprofessors zu stellen (Stat. § 65), 
auf dessen Antrag ihm das Stipendium nach Maßgabe seiner wissen
schaftlichen Thätigkeit in jedem folgenden Semester von der Facultät 
weiter ertheilt oder wieder entzogen werden kann. 

§ 6. Ueber die Zuerkennung von Stipendien macht die Facultät 
beim Beginne jedes Semesters dem Directorium behufs der bezüglichen 
Zahlungen Mittheilung. 

Beilage IZ. 

Im Anschluß an die bezüglichen Bestimmungen des 
Statuts der Kaiserlichen Universität Dorpat v. 1865 
auf Grundlage des Art. 66 bestätigt. 

Dorpat, den 24. Decbr. 1868. 
Kurator Graf Keyserling. 

Regeln 
für die Ertheilnng von Unterstützungen an Stndirende 
in Grundlage des Z KL des Statuts der Universität Dorpat. 

§ 1. Unterstützungen für Stndirende werden aus der etatmäßigen 
Summe für Stipendien und Unterstützungen, desgleichen aus den Spe
cialmitteln der Universität ertheilt. 

§ 2. Aus der etatmäßigen Summe (§ 1) können in jedem Se
mester bis 600 Rbl. zu solchen Unterstützungen verwendet werden, 100 Rbl. 
durch den Cnrator, 500 Rbl. durch die Universität. 

§ 3. Ein etwaiger Rest der durch die Universität zu verwendenden 
Summe von 500 Rbl. in dem ersten Semester des Jahres wird der 
gleichen Summe für das zweite Semester hinzugerechnet, ein Rest aber 
der Summe in diesem Semester kann von dem Directorium zu nachträg
lichen Unterstützungen vor dem Schlüsse des Semesters verwendet werden. 

§ 4. Bleibt von dem für Stipendien bestimmten Theile der etat
mäßigen Summe (§ 1 und die Stipendienreglements vom 30. Juni 1865) 
ein Rest, so kann dieser zu der im § 2 bezeichneten Summe von 500 Rbl. 
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geschlagen werden, vorzugsweise zum Besten von Studirenden der betref
fenden Facultät. 

§ 5. Aus den Specialmitteln der Universität werden Unterstützun
gen nur im Falle der Unzulänglichkeit der nach § 2 und 4 zur Verfügung 
der Universität stehenden Summe ertheilt und nur auf Vorstellung einer 
Facultät an das Directorium und in Gemäßheit des § 36 I P. 2 des 
Statuts der Universität. 

§ 6. Eine Unterstützung durch die Universität kann nur demjenigen 
Studirenden auf sein Gesuch ertheilt werden, der bereits mindestens ein 
Semester zur Zahl der Studirenden gehört, mittellos ist und in dem 
verflossenen Semester mit erfolgreichem Fleiße seinem Studium obgele
gen und guter Führung gewesen. 

§ 7. Eine Unterstützung kann demjenigen nicht ertheilt werden, 
der ein Stipendium in Grundlage des Art. 64 oder 65 des Statuts 
der Universität erhält oder aus anderen öffentlichen Fonds ein Stipen
dium bezieht. 

§ 8. Die Ertheiluug von Unterstützungen durch die Universität er
folgt durch das Directorium auf Grundlage der vorgängigen Bezeichnung 
durch die Facultät (Stat. Art. 17 L 6). 

§ 9. Das Gesuch um Unterstützung ist der betreffenden Facultät 
einzureichen, vor dem Schluß des Semesters und unter Anschluß: 1) des 
vorschriftmäßigen Armuths-Zeugnisses, oder des Nachweises darüber, daß 
ein solches in den Acten der Universität vorhanden, und 2) des Beleg
buches mit der Bescheinigung über eine am Schluß des Semesters nach 
den für die einzelnen Facultäten geltenden Bestimmungen befriedigend 
abgelegte Prüfung. 

§ 10. Derjenige, der bereits eine Unterstützung durch die Univer
sität bezieht und in dem Genüsse derselben zu verbleiben wünscht, hat 
vor dem Schlüsse des Semesters sein Belegbuch mit der im § 9 ange
gebenen Bescheinigung der Facultät einzureichen. 

§ 11. Die Facultät bezeichnet diejenigen, die sich einer Unter
stützung würdig erwiesen haben, bestimmt die Reihenfolge, in welcher sie 
zur Perception gelangen sollen, beschließt darüber, ob einem Studirenden 
die Unterstützung zu erhöhen ist, oder ob er ihrer verlustig gehen soll. 

§ 12. Nachdem die Facultäten hierüber (§ 11) unter Einlieferung 
der eingereichten Armuths-Zeugnisse dem Directorium Mittheilung ge
macht, prüft dasselbe diese Zeugnisse nach Form und Inhalt, zieht von 
dem Prorector Auskunft über die Führung der in Betracht kommenden 
Studirenden in dem verflossenen Semester ein und faßt dann, in Grund
lage der Beschlüsse der Facultäten und nach Maßgabe der vorstehenden 

3 
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Bestimmungen, den definitiven Beschluß über Ertheilung, Erhöhung oder 
Entziehung einer Unterstützung. 

§ 13. Ueber den Beschluß des Directoriums hinsichtlich der Un
terstützungen wird dem Curator berichtet. 

Beilage IL. 

Von den Prtisansgabtn und den Pnisc». 
§ 1. Den Studirenden werden von den Facultäten jährlich Preis

aufgaben gestellt, mit der Bestimmung, daß für die befriedigenden Bear
beitungen, je nach ihrem Werthe, goldene oder silberne Medaillen, oder 
ehrenvolle Erwähnung zuerkannt werden °). 

Anmerkung. Die Anzahl der Preisangaben und Medaillen hängt von der 
Bestimmung des Conseils ab. 

a. Stat. 186S Art. 63. 

§ 2. Die Abhandlung über eine Preisaufgabe ist spätestens im 
Monat October dem Decan der betreffenden Facultät einzusenden, und 
zwar unter Anschluß eines versiegelten Couverts, das mit dem auf dem 
Titelblatt der Abhandlung angegebenen Wahlspruche versehen ist und 
einen Zettel mit dem Vornamen und Familien-Namen des Verfassers 
und der Angabe seines Studiums und seiner Heimath enthält. 

§ 3. Am 12. December, dem Stiftungstage der Universität, 
werden in einer feierlichen Versammlung derselben diejenigen Couverts, 
welche zu den Abhandlungen gehören, denen die betreffenden Facultäten 
Preise zuerkannt haben, entsiegelt und darauf die Namen der Verfasser 
verkündet. Diejenigen Couverts, die den keines Preises gewürdigten 
Arbeiten gehören, werden unentsiegelt vor der Versammlung verbrannt. 

In derselben Versammlung werden die für das nächste Jahr ge
stellten Preisaufgaben bekannt gemacht. 

§ 4. Der erste Preis, welcher für die Bearbeitung einer Preis
aufgabe zuerkannt werden kann, besteht aus einer goldenen Medaille. 
Dem Verfasser derjenigen Abhandlung, welche des zweiten Preises wür
dig befunden worden, wird eine silberne Medaille zuerkannt. Eine solche 
ist auch der Preis für die beste homiletische Arbeit. Wenn in einer 
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Facultät zwei Abhandlungen über dieselbe Preisaufgabe des gleichen 
Preises für würdig befunden werden, so kann beiden der entsprechende 
Preis, die goldene oder silberne Medaille, mit Genehmigung des Con-
seils zuerkannt werden. 

Eine preisgekrönte Arbeit kann, wenn sie nach dem Urtheile der 
betreffenden Facultät die Beachtung des größeren gelehrten Publikums 
verdient, auf Kosten der Universität gedruckt werden. 

Anmerkung. Besondere Bestimmungen gelten hinsichtlich der zum Gedächt
nisse des 50-jährigen Dienstjubiläums des weiland Curators des Dor-
pater Lehrbezirks Geheimrath von Bradke gestifteten goldenen Medaille 
und hinsichtlich der auf Vorschlag des Professors Claus^>on der phar-
maceutischen Gesellschaft in St. Petersburg gestifteten Suworow-Me
daille für Pharmaceuten. 

Mit Rücksicht aus Art. 17 L Pkt. 4, Art. 33 und 63 des Statuts 
der Universität Dorpat vom Jahre 1865 vom Conseil festgestellt in der 
Sitzung am 7. December 1868. 

Rector G. v. Dettingen. 

Beilage r. 

Dieses Reglement ist von dem Herrn Minister der 
Volksaufklärung Graf Demetrius Tolstoi am 22. 
October 1866 bestätigt. 

Reglement 
öder die Abhaltung der Prüfungen in der Universität 

Dorpat M Erlangung der Würde eines gradnirten 
Studenten und der gelehrten Grade. 

I. Allgemeine Regeln. 

§ 1. Das Conseil der Universität ertheilt die Bestätigung in der 
Würde eines graduirteu Studenten, sowie in den gelehrten Graden eines 
Candidaten, Magisters und Doctors auf Vorstellung der theologischen, 
juristischen, historisch-philologischen und physiko-mathematischen Facultät, 
welche die Würde oder den gelehrten Grad zuerkannt hat. 

Anmerkung. Die gelehrten Grade und Würden in der medicinischen Facultät 
werden auf Grundlage der allgemeinen für das Medicinal-Wesen erlas
senen Verordnungen erworben. 

3* 
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Z 2. Gelehrte Grade können sowohl russischen Unterthanen, als 
auch Ausländern zuerkannt werden. 

§ 3. Wer die Würde eines graduirten Studenten oder einen 
gelehrten Grad zu erwerben wünscht, hat bei der betreffenden Facultät 
ein Gesuch auf gewöhnlichem Papier einzureichen und darin anzugeben: 
auf welchen Grad namentlich und in welchem Wissenszweige er sich 
einer Prüfung zu unterziehen beabsichtigt. Hat er bereits die Würde 
eines graduirten Studenten oder den dem zu erwerbenden gelehrten 
Grade zunächst vorhergehenden in Rußland erworben, so ist das darüber 
ertheilte Doeument dem Gesuche anzuschließen. Studirende irgend einer 
Universität des Reichs, die das Schluß-Examen nicht bestanden haben, 
müssen dem Gesuche ein Attestat über die von ihnen gehörten Vorle
sungen beifügen. Nichtimmatriculirte Zuhörer aber, sowie alle Personen, 
welche keine Universitäts-Vorlesungen besucht oder welche sich aus aus
ländischen Universitäten gebildet haben, sind verpflichtet, ein Zeugniß 
über die zur Aufnahme in die Universität erforderlichen Kenntnisse 
(Maturitäts-Zeugniß), das ihnen von den dazu berechtigten Lehranstalten 
ertheilt worden ist, dem Gesuche beizulegen. 

Z 4. Die Prüfungen auf die Würde eines graduirten Studenten 
und auf gelehrte Grade werden in einem der Locale der Universität, in 
den von der Facultät bestimmten Terminen, entweder in Commissionen, 
die unter dem Vorsitz des Decans der betreffenden Facultät aus Glie
dern derselben, nach Anordnung der Facultät, gebildet werden, oder in 
der Plenar - Versammlung der Facultät in der Weise abgehalten, daß 
neben dem Examinator noch andere Lehrbeamte sich ein bestimmtes Ur-
theil über die Antworten der Examinanden zu bilden im Stande sind. 
Die Ordnung, in welcher die Gegenstände der Prüfung auf einander zu 
folgen haben, ist zuvor von dem Decan zu bestimmen. 

Anmerkung I. Wegen der Besonderheiten der einzelnen Facultäten wird 
es jeder von ihnen anheimgestellt, Regeln über die Anordnung der Prü
fungen auf die Würde eines graduirten Studenten und auf gelehrte 
Grade festzustellen. 

Anmerkung 2. Bei den Prüfungen aus die Würde eines graduirten Stu
denten und auf gelehrte Grade dürfen alle Personen ohne Ausnahme, 
die zur Universität Zutritt haben, anwesend sein-

§ 5. Die gelehrte Grade Nachsuchenden werden in der Ordnung, 
in welcher ein Grad auf den andern folgt, sowie nach Ablaus der fest
gesetzten Fristen der Prüfung unterworfen, und zwar wird der graduirte 
Student zum Examen auf den Eandidatengrad nach Ablauf eines hal
ben Jahres von dem Tage der Absolvirnng der vorhergegangenen Prü
fung zugelassen, der Kandidat dagegen zum Examen auf den Magister
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grab nach Ablauf eines Jahres seit der Prüfung auf den Grad eines 
Candidaten. 

§ 6. Im Fall der Abwesenheit oder andauernden Krankheit des 
Professors des bezüglichen Faches überträgt der Decan, nach vorherge
gangener Berathung mit der Facultät, die in der Kommission oder in 
der Facultät abzuhaltende Prüfung einem der übrigen Profesforen der
selben oder einem Docenten. Hat die Prüfung in einem Fache zu er
folgen, das zu einer anderen Facultät gehört, so wird der betreffende 
Professor von dem Decan dazu eingeladen. 

H 7. Das Urtheil über die Kenntnisse des Examinanden ist von 
dem Professor, beziehungsweise von dem den Lehrstuhl bekleidenden Do
centen, in einem eigens dazu angefertigten Verzeichnisse zu vermerken, 
welches, nach gemeinsamer Berathung, unverzüglich nach beendigter Prü
fung von allen Gliedern der Versammlung unterschrieben wird. Der 
Grad der Kenntnisse des Examinanden kann nach dem Ermessen des 
Conseils der Universität durch Ziffern oder Prädicate bezeichnet werden, 
wie dieses im Z 7 des vom Minister der Volksaufklärung am 4. Ja
nuar 1864 bestätigten allgemeinen Reglements über die Prüfungen an
gegeben ist. Nach Beendigung der Prüfung erfolgt auf Grundlage 
dieser Urtheile eine Schlußverfüguug über die Zuerkennung oder Nicht-
zuerkeunuug der Würde oder eines Grades an diejenigen, die sich einer 
Prüfung unterzogen haben. Die Anordnung einer wiederholten Prüfung 
ist dabei unzulässig. 

§ 8. Wer einen Grad nachsucht oder die mündliche Prüfung in 
der Kommission oder in der Faeultät beendigt hat, muß außerdem: im 
ersten Falle eine Frage aus irgend einem der Hauptfächer der Facultät 
oder ihrer Abtheilung schriftlich beantworten, im zweiten Falle aber eine 
Dissertation zur Beurtheilung und behufs der Verteidigung, bei der 
Facultät einreichen. Die Facultät erkennt hierauf, nachdem sie die Re
sultate der mündlichen Prüfuug und der schriftlichen Beantwortung der 
Frage oder der Dissertation in Erwägung gezogen, den nachgesuchten 
Grad zu und stellt wegen der Bestätigung in demselben dem Con
seil vor. 

§ 9. Wer den gelehrten Grad eines Candidaten in einer Facultät 
besitzt oder einen solchen in einer anderen zu erhalten wünscht, wird 
gleich den Studirenden einer Prüfung in denjenigen Fächern dieser letz
teren Faeultät unterworfen, in welchem er auf den Candidatengrad nicht 
examinirt worden war und welche zu dem Complex des vollen Lehrcur-
sus der neu erwählten Faeultät oder ihrer Abtheilung gehören. Nach 
Zuerkennung des Candidatengrades in der neu erwählten Facultät kann 
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der Grad eines Magisters und hierauf der eines Doctors in der allge
meinen Ordnung nachgesucht werden. 

§ 10. Wer die Prüfung auf den einen oder anderen Grad oder 
aus eine Würde nicht bestanden hat, kann sich zur abermaligen Prüfung 
nicht eher, als nach Verlauf eines halben Jahres nach der ersten mel
den. Wer auch diese zweite Prüfung nicht besteht, kann einer drittma-
ligen Prüfung auf den Grad gleichfalls erst nach einem halben Jahre 
unterzogen werden. Besteht derselbe aber auch zum dritten Mal die 
Prüfung nicht, so darf er in dem betreffenden Wissenszweige nicht mehr 
zur Prüfung zugelassen werden 

§ 11. Die Attestate aus die Würde eines graduirten Studenten 
und die Diplome auf die gelehrten Grade sind von dem Reetor und 
dem Decan der betreffenden Faeultät zu unterschreiben und von dem 
Secretären des Conseils zu coutrasigniren. 

§ 12. Gehört derjenige, dem eine Würde oder ein Grad zuer
kannt worden, zu einem steuerpflichtigen Stande, so kann er das Attestat 
oder das Diplom nicht eher erhalten, als bis seine Ausschließung aus 
dem steuerpflichtigen Stande in gesetzlicher Ordnung erfolgt ist. 

II. Von den Prüfungen auf die Würde eines graduirten Studenten und 
auf den Grad eines Candidaten. 

§ 13. Die Prüfung auf die Würde eines graduirten Studenten 
und auf den gelehrten Grad eines Candidaten wird nach demselben Pro
gramm und in einerlei Umfang abgehalten, die Verleihung dieser Würde 
oder dieses Grades aber hängt von den mehr oder weniger anerkennen
den Urtheilen der Prüfungs - Commisfion ab. Diejenigen, welche das 
Examen mit besonders befriedigendem Erfolge bestanden haben, werden 
unmittelbar des Candidatengrades gewürdigt; einer speciellen Prüfung 
auf diesen Grad werden nur diejenigen unterworfen, welche zufolge der 
ersten Prüfung nur die Würde eines graduirten Studenten erworben 
haben (siehe Z 10). 

§ 14. Die Prüfung auf die Würde eines graduirten Studenten 
und auf den Grad eines Candidaten wird unter dem Vorsitz des De-
cans der betreffenden Faeultät in Commissionen abgehalten, welche we
nigstens aus zwei Gliedern der Facultät, nach Bestimmung derselben, 
bestehen. Die Festsetzung der Termine der Prüfung hängt von den be
treffenden Facultäten ab. 

§ 15. Die Prüfung erstreckt sich auf alle Fächer, welche für die 
auf der Universität sich bildenden Studirenden der betreffenden Facultät 



Beilage? 

oder ihrer Abtheilung bestimmt sind. Zur Zahl der Prüfungsfächer für 
die Studirenden der orthodoxen griechisch-russischen Konfession gehört 
auch Theologie. 

Z 16. Der Examinand hat in jedem Fache so viele Fragen 
mündlich zu beantworten, wie die Examinations-Commission ihm vorzu
legen für nothwendig erachtet. Außerdem muß derselbe eine Frage aus 
irgend einem der Hauptfächer der Facultät oder ihrer Abtheilnng schrift
lich lösen. 

§ 17. Die Würde eines graduirten Studenten wird durch die 
Prüfung allein, der Grad eines Candidaten aber durch die Prüfung und 
durch eine von der Faeultät approbirte und nicht später als sechs Mo
nate nach der Prüfung eingereichte Dissertation über ein selbstgewähltes 
Thema erworben. Wird die Dissertation nicht approbirt, so werden 
sechs Monate zur Einreichung einer neuen gewährt; ist auch die zweite 
Dissertation unbefriedigend, so wird dem Examinanden nur die Würde 
eines graduirten Studenten zuerkannt. Bis zur Approbation der Dis
sertation ist denen, welche die Prüfung auf den Candidatengrad bestan
den haben, auf ihren Wunsch ein Attestat über die Würde eines gra
duirten Studenten auszureichen, an dessen Stelle in der Folge das 
Diplom auf den Candidatengrad ertheilt wird. 

§ 18. Ein Examinand, dem für die schriftliche Losung einer zur 
Bewerbung bestimmten Preisaufgabe die goldene oder silberne Medaille 
zuerkannt worden ist, wird von der Einliefernng einer besonderen Ab
handlung auf den Grad eines Candidaten befreit, wenn der Gegenstand 
der Aufgabe sich speciell aus eines der Lehrfächer der Facultät und ihrer 
Abtheilung bezog. 

III. Von den Prüfungen auf den Grad eines Magisters 
und Doctors. 

§ 19. Wer den Grad eines Magisters erwerben will, hat eine 
Prüfung in einer bestimmten Anzahl von Haupt- und Nebenfächern der 
betreffenden Facultät oder ihrer Abtheilung zu bestehen. Diese Anzahl 
von Fächern bildet den besondern Wissenszweig, in welchem der Exami
nand den Grad zu erhalten wünscht. Die einzelnen Wissenszweige sind 
unten in besonderen Tabellen angegeben. 

§ 20. Die Prüfungen auf den Grad eines Magisters werden im 
Laufe des ganzen Jahres mit Ausnahme der Universitäts-Ferien in der 
Plenar-Versammlung der betreffenden Facultät abgehalten; das Examen 
muß jedoch im Laufe eines halben Jahres vollständig beendigt sein und 
darf nicht weniger als drei Sitzungen ausfüllen. 



Beilage k'. 

§ 21. Die Bestimmung des Tages der Prüfling selbst erfolgt 
durch den Decan nach vorhergegangener Uebereinkuuft mit dem Exami
nator und Examinanden. 

§ 22. Bei der Prüfung auf den Grad eines Magisters legt je
der Examinator und ebenso auch jedes Glied der Facultät so viele Fra
gen zur mündlichen Beantwortung vor, als zur gründlichen Beurtheilung 
der Kenntnisse des Examinanden erforderlich erscheinen; die vorgelegten 
Fragen und mit ihnen zugleich die Urtheile über die Antworten sind in 
ein Protoeoll einzutragen, welches von allen gegenwärtigen Gliedern der 
Faeultät unverzüglich zu unterschreiben ist. In Bezug auf die schrift
liche Frage sind die oben Z 16 angegebenen Regeln zu beobachten. 

§ 23. Von dem den Grad eines Magisters Nachsuchenden wird 
außer der mündlichen Prüfung die öffentliche Verteidigung einer Dis
sertation über ein von ihm selbst aus einem Fache des Examens ge
wähltes Thema gefordert; der Dissertation sind Thesen beizufügen. 

§ 24. Die Dissertation des Magistranden unterliegt auf Anord
nung des Deeans der Durchsicht aller Glieder der Faeultät, wozu eine 
Frist von nicht mehr als sechs Monaten bestimmt ist. Wird die Disser
tation auf Grundlage der schriftlichen Beurtheilung, welche der Professor 
oder der den Lehrstuhl bekleidende Doeent. zu dessen Fache die Schrift 
gehört, der Faeultät vorzulegen hat, als befriedigend anerkannt, so giebt 
die Facultät dem Magistranden auf, die Dissertation drucken zu lassen 
und sie in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren nicht später als 
einen Monat vor der von der Faeultät bestimmten öffentlichen Dispu
tation an die Facultät einzuliefern. 

§ 25. Nach befriedigender Verteidigung der Dissertation erkennt 
die Facultät dem Candidaten den Grad eines Magisters zu und macht 
behufs Bestätigung in demselben dem Conseil eine Vorstellung. 

Z 26. Ein Magister, der den Grad eines Doctors nachsucht, 
wird keiner neuen Prüfung unterworfen, sondern hat bei der Facultät 
eine Dissertation über einen Gegenstand einzuliefern, der zu dem von 
ihm erwählten Wissenszweige gehört, und dieselbe unter Beobachtung der 
oben §§ 24 u. 25 angegebenen Regeln nach vorgängigem Druck öffent
lich zu vertheioigen. 

§ 27. Nach vorhergegangener Übereinkunft mit dem Rector be
stimmt der Decan die Zeit der öffentlichen Verteidigung der Disserta
tion, macht sie bekannt und trifft Anordnung zur Verteilung der ge
druckten Exemplare der Dissertation an die Glieder der Facultät und 
an die Studirenden der Universität. 

§ 28. Bei der öffentlichen Verteidigung der Dissertation sind 
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der Decan und die Glieder der betreffenden Facultät anwesend. Die 
Doctoren und Magister derselben Wissenschaft werden, wenn sie auch 
nicht zur Universität gehören, zur Theilnahme an der Disputation ein
geladen. Aus der Zahl der Professoren sind von der Facultät rechtzeitig 
nicht weniger als zwei officielle Opponenten zu nennen. Jedoch können 
auch alle übrigen bei der Disputation anwesenden Personen als Oppo
nenten auftreten. 

Anmerkung. Der die Dissertation Vertheidigende hat die seinerseits erwählte-l 
drei Opponenten dein Decan namhaft zu machen-

§ 29. Der Decan eröffnet die Disputation, leitet die Diseussio-
nen, überwacht die Ordnung der Disputation, beschließt sie und macht, 
nachdem er die Stimmen der anwesenden Glieder der Facultät gesam
melt hat, öffentlich den gefaßten Beschluß bekannt. 

Z 30. Die Magister- und Doctordissertation kann durch eine 
selbständige, wenn auch nicht mit dem Zweck der Erlangung eines ge
lehrten Grades verfaßte gelehrte Schrift ersetzt werden, wenn sie nur 
denjenigen Wissenszweig betrifft, für welchen der Examinand oder der 
die Schrift Einreichende den gelehrten Grad zu erwerben wünscht. Die 
zu diesem Zwecke eingereichten Schriften werden in der für die Disser
tationen bestimmten Ordnung durchgesehen und öffentlich vertheidigt. 

Z 31. Wer im Auslande ein Diplom aus den Grad eines 
Doctors erhalten hat, kann nach dem Ermessen der betreffenden Facultät 
unmittelbar zur Prüfung auf den Grad eines Magisters zugelassen 
werden, wenn er den gelehrten Grad entweder für den Wissenszweig 
nachsucht, für welchen er das Doctor-Diplom besitzt, oder sür einen an
dern, welcher mit jenem in nächster Verwandtschast steht. 

Beilage ^ 

S t i l d i c u p l ä n t ,  

I. Studien-Plan 

für die Studirenden der Theologie. 

Die zum Studium der Theologie erforderlichen wissenschaftlichen 
Fächer und praktischen Uebungen sind die folgenden: 
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1. Theologische Hauptfächer: 

Exegese des alten Testaments. 
Exegese des neuen Testaments. 
Kirchengeschichte der älteren, mittleren und neueren Zeit. 
Dogmengeschichte. 
Symbolik. 
Dogmatik und Prolegomena zu derselben. 
Ethik. 
Praktische Theologie. 

2. Theologische Nebenfächer: 

Theologische Encyclopädie und Methodologie. 
Biblische Archäologie. 
Biblische Geschichte des alten und des neuen Testaments. 
Einleitung in das alte und neue Testament. 
Biblische Theologie des alten und des neuen Testaments. 

3. Hülfsfächer: 

Hebräische Grammatik. 
Logik. 
Geschichte der Philosophie. 

Ein griechischer und ein lateinischer Klassiker. 
4. Praktische Uebungen im homiletischen und katechetischen Seminar. 

Als zweckmäßig und wünschenswerth wird den Studirenden empfoh
len, sich an den Eonversatorien zu betheiligen und einige der folgenden 
Vorlesungen nach eigener Auswahl zu hören: 

a) Was an theologischen Vorlesungen außer den sud 1 und 2 ge
nannten ihnen geboten werden sollte. 

d) Allgemeine Welt-, baltische Provinzial- und deutsche Literatur-
Geschichte. 

e) Psychologie, Metaphysik, Religionsphilosophie und Pädagogik, 
ä) Estnische und lettische Sprache. 

Beschluß der theologischen Facultät am 28. October 1868, 
mitgetheilt dem Universitäts-Conseil in der Sitzung am 31. Oct. 1868, 

pnblicirt am 4. November 1868 Nr. 20. 

vr Th. Hartlack, 
d. z. Decan der theologischen Facultät. 
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II. i. Studien-Plan 

f n r  S tnd i rende  de r  Rech tsw issenscha f t .  

Institutionen des römischen Rechts, 
römische Rechtsgeschichte, 
deutsche Rechtsgeschichte, 
russische Rechtsgeschichte, 
provinzielle Rechtsgeschichte, 
theoretische National-Oekonomie, 
Theorie des Staatsrechts, 
russisches Staatsrecht, 
Behördenversassung u. Ständerecht d. Ostsee-Gouvernements, 
Pandekten, Theil I und II, 

Theorie des deutschen Privatrechts, 
russisches Privatrecht, 
provinzielles Privatrecht, 
Handels-, Wechsel- und Seerecht, 
Theorie des Criminal-Rechts, 
russisches Criminal-Recht, 
Theorie des Civil-Proeesses, 
russischer Civil-Proceß, 
provinzieller Civil-Proceß, Theil I und II, 

Theorie des Criminal-Processes, 
russischer Criminal-Proceß, 
provinzieller Criminal-Proceß, 
Kirchenrecht, 
Völkerrecht, 
Philosophie des Rechts. 

Die betreffenden Vorlesungen sind, so weit möglich, in der ange
gebenen Reihenfolge zu hören. 

Empfohlen werden: Encyclopädie der Rechtswissenschaft, Exegese 
der Quellen, praktische Uebungen, gerichtliche Medicin und andere juri
stische, staatswissenschastliche, philosophische und historische Fächer, so wie 
römische und griechische Klassiker. 
Beschluß der Juristen-Facultät vom 14. October 1868, 

mitgetheilt dem Universitäts-Conseil in der Sitzung am 31. Oct. 1868, 
publicirt durch Anschlag vom 1. Nov. 1868, Nr. 121. 

C. v. Rummel, 
d. z. Decan der Juristen-Facultät. 
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II, 2. Studien-Plan 

f ü r  S tnd i rende  de r  D ip l oma t i e .  

Allgemeine Geschichte, Theil I, II und III, 

Geschichte Rußlands, Theil I und II, 

Geschichte des europäischen Staaten-Systems, 
Encyclopädie der Staats-Wissenschaften, 
Encyclopädie der Rechtswissenschaft, 
allgemeine Staatskunde, 
Statistik Rußlands. 
allgemeine Staatslehre, 
Theorie des Staatsrechts, 
russisches Staatsrecht, 
theoretische National-Oekonomie, 
Finanz-Wissenschaft, 
Finanz-Statistik, 
Handels- und Gewerbe-Politik, 
Handels- Wechsel- und Seerecht, 
russisches Privatrecht, 
russisches Criminal-Recht, 
Völkerrecht. 

Die betreffenden Vorlesungen sind, so weit möglich, in der ange
gebenen Reihenfolge zu hören. 

Empfohlen werden: Staatsrecht einzelner Staaten, Institutionen 
des römischen Rechts, historische, geographische, philosophische und literär-
geschichtliche Fächer, so wie neuere Sprachen. 

Beschluß der Juristen-Facultät vom 14. October 1868, 
mitgetheilt dem Universitäts-Conseil in der Sitzung am 31. Octbr. 1868, 

publicirt durch Anschlag vom 1. Nov. 1868, Nr. 121. 

C. v. Rummel, 
d. z. Decan der Juristen-Facultät. 
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III. Studien-Plan 

f ü r  d ie  S tud i renden  de r  Med i c i n .  

I. Semester: 
Encyclopädie und Methodologie der medicinischen Wissen

schaften. 
Descriptive Anatomie, I. 
Botanik. 

Physik, I-
II. Semester: 

Descriptive Anatomie, II. 
Histologie. 
Zoologie. 
Chemie der anorganischen Körper. 
Physik. II. 

III. Semester: 
Chemie der organischen Körper. 
Chemisches Praktikum. 
Mineralogie mit Geologie und Geognosie. 
Physiologie, I. 
Entwicklungsgeschichte. 
Histologisches Praktikum. 

IV. Semester: 
Physiologie, II. 
Allgemeine Pathologie. 
Meteorologie und Klimatologie. 
Diätetik. 
Pharmacie mit Einschluß der Pharmaeognosie. 
Vergleichende Anatomie. 
Physiologische Chemie. 

V. Semester; 
Allgemeine Therapie. 
Specielle Pathologie und Therapie, I. 
Pharmacologie. 
Pathologische Anatomie. 
Geburtshülse. 
Luxationen und Fracturen mit Verbandlehre. 
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VI. Semester: 

Spezielle Pathologie und Therapie, II. 
Theoretische Chirurgie, I. 
Frauenkrankheiten. 
Krankheiten der Neugeborenen. 
Receptirkunst. 
Pathologisch-histologisches Praktikum. 
Geburtshilfliche Phantomübungen. 

VII. Semester: 
Theoretische Chirurgie, II. 
Chirurgische Anatomie. 
Augenheilkunde. 
Ohrenheilkunde. 
Klinische Propädeutik. 

VIII. Semester: 
Chirurgische Operationslehre. 
Gerichtliche Medicin. 
Psychologie. 
Pathologisch-chemisches Praktikum. 

IX. Semester: 
Oeffentliche Hygieine und Civil-Medieinalpolizei. 
Chirurgischer Operationscursus am Leichnam. 
Epizootien. 
Medicinisch-forensisches Praktikum und Casuisticum. 
Forensisch-chemisches Praktikum. 

X. Semester: 
Geschichte der Medicin. 
Psychiatrie. 
Medicinische Geographie. 
Militair-Hygieine. 
Hospital-Klinik und Obdnetionsübungen. 

Die Theilnahme an den Präparirübungen ist den Studirenden 
vom ersten Studiensemester an gestattet, 

der Besuch der Klinik nicht vor absolvirtem Philosophienm. 

Beschluß der medicinischen Facultät am 18. Oetober 1868, 
mitgetheilt dem Universitäts-Conseil in der Sitzung am 22. Nov. 1868, 

publicirt am 30. December 1868 Nr. 241. 
vr. I. v Holst, 

d. Z. Decan der medicinischen Faeultät. 
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IV. S t u d i e n p l ä n e. 

für die Studirenden der historisch-philologischen Facultät. 

I. Philosophie. 
^  Haupt fächer :  Log ik  — Mora lph i losoph ie  — phi losoph ische 

Rechtslehre — Geschichte der Philosophie — Aesthetik — Metaphysik — 
Psychologie — Religionsphilosophie — Pädagogik. 

« .  Hülsssächer :  mathemat ische,  naturwissenschaf t l i che,  h is tor ische 
und altklassische Fächer. 

II. Altklassische Philologie. 
Den Studirenden der altklassischen Philologie wird aus hiesiger 

Universität philologischer Unterricht in dreierlei Art dargeboten: in 
systematischen Darstellungen philologischer Disciplinen, L. in exegeti
schen Lehrvorträgen, 0. in praktischen Uebungen unter der Leitung aka
demischer Lehrer. 

Die folgende Uebersicht giebt über das diesen einzelnen Abthei
lungen Angehörige Auskunft, und zugleich auch über den Umfang des 
Studiums der altklassischen Philologie im Allgemeinen. 

Ph i lo log ische D isc ip l inen:  Encyc lopäd ie  und Methodo
logie der klass. Philologie — Griechische und lateinische Formenlehre — 
Griechische Syntax — Lateinische Syntax — Griechische Literaturge
schichte — Römische Literaturgeschichte — Griechische und lateinische 
Metrik — Geschichte der alten Kunst — Griechische und römische My
thologie — Kunstmyjhologie — Griechische Alterthümer — Römische 
Alterthümer — Griechische und römische Epigraphik — Griechische und 
römische Numismatik. 

15 Exeget ische Lehrvor t räge:  Erk lärung gr iech ischer  und la 
teinischer Dichter und Prosaiker — Erklärung alter Kunstdenkmäler, 
Münzen und Inschriften. 

Prakt ischeUebungen:  Uebungen im Late inschre iben — im 
Griechischschreiben — im Erklären griechischer und lateinischer Schrift
steller — im Erklären alter Kunstdenkmäler, Münzen und Inschriften. 

Hieran schließen sich: 
0 .  D ie  Hülsssächer  des ph i lo log ischen Stud iums:  

Sanskrit und anderes Sprachwissenschaftliche — Allgemeine Geschichte, 
vorzüglich des Alterthums, und anderes Geschichtliche, auch historische 
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Uebungen — Alte Geographie — Paläographie — Logik — Geschichte 
der Philosophie, vorzüglich des Alterthums — Pädagogik — Aesthetik 
— Neuere Literaturgeschichte — Neuere Kunstgeschichte. 

Es wird den Studirenden der klassischen Philologie anempsohlen, 
den ihnen jeweilig gebotenen philologischen Unterricht möglichst auszu
nutzen und namentlich das ihnen Mitgetheilte selbstthätig zu verarbeiten. 
Besonders muß im eigenen Interesse der Studirenden gewünscht werden, 
daß sie nicht über die Aneignung des Lehrstoffs der systematischen Dis
ciplinen die exegetischen Lehrvorträge und die praktischen Uebungen ver
nachlässigen. Da die Exegese an praktischen Beispielen die Methode der 
Kritik und Erklärung alter Schrift- und Kunstwerke zeigt, so ist sie vor 
Allem geeignet zur rechten Betreibung der griechischen und lateinischen 
Lectüre, die der Philologe fortwährend pflegen muß, und zur 
tieferen Erkenntniß der Sprache, Literatur und Kunst des klass. Alter
thums anzuleiten: während andererseits die praktischen Uebungen den 
Studirenden Gelegenheit bieten, in eigenen schriftlichen und mündlichen 
Leistungen, nach den verschiedenen Richtungen der Philologie hin, sich 
zu üben. 

III. Vergleichende Sprachkunde. 
Die Studirenden der vergleichenden Sprachkunde werden darauf 

aufmerksam gemacht, daß diese Diseiplin durchaus kein streng abge-
gränztes und etwa ganz sür sich liegendes Studiengebiet ist, sondern 
daß sie mit dem Gesammtgebiete der altklassischen Philologie auf's 
Engste zusammenhängt. Ihre Haupteigenthümlichkeit ist, daß sie die 
sprachwissenschaftliche Seite besonders betont und damit dann auch über 
die Gränzen der altklassischen Philologie hinausreicht. 

Als die wesentlichsten Fächer der vergleichenden Sprachkunde, wie 
sie in den Vorlesungen gelehrt werden, sind zu bezeichnen: Vergleichende 
Grammatik der indogermanischen Sprachen — Sanskritgrammatik — 
Interpretation von Sanskriwerken — Griechische und lateinische For
menlehre — Griechische und lateinische Syntax — Griechische und la
teinische Interpretation. 

Sodann ferner a) bei besonderer Bevorzugung der deut
schen Seite: Deutsche Grammatik — Gothische Interpretation — 
Alt- und mittelhochdeutsche Interpretation — Altsächsisch — Angelsäch
sisch — Altnordisch — Deutsche Literaturgeschichte — Deutsche Alter
thümer — Deutsche Mythologie, 

oder b) bei besonderer Bevorzugung der slavischen Seite: 
Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen — Altslavische Znter-
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pretation — Interpretation von Schriftstellern der einzelnen slavischen 
Sprachen — Litauische Grammatik ^und Interpretation — Lettische 
Grammatik und Interpretation — Slavische Literaturgeschichte — Sla-
vische Alterthümer. 

Außerdem ist noch aus weitere Fächer der klass. Philologie, so 
wie auch aus historische und philosophische als natürliche Hülsssächer des 
sprachwissenschaftlichen Studiums hinzuweisen, insbesondere auf: Ency
clopädie und Methodologie der Philologie — Griechische Literaturge
schichte — Römische Literaturgeschichte — Griechische und römische Epi-
graphik — Paläographie — Allgemeine Geschichte, insbesondere des 
Alterthums und des Mittelalters — Logik — Psychologie — Geschichte 
der Philosophie. 

IV. Russische Sprache und Litteratur. 

^  Haupt fächer :  A l lgemeine Charakter is t ik  der  hauptsäch l ichs ten 
slavischen Sprachen — Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen 
— Laut- und Formenlehre der altslavischen Sprache — Grammatik der 
russischen Sprache (Formenlehre und Syntax) — Interpretation von 
Denkmälern der altslavischen Sprache (mit paläographischen Erläuterun
gen) — Interpretation russischer Dichter und Prosaiker — Uebungen 
im russischen Stil — Geschichte Rußlands — Geschichte der russischen 
Sprache und Litteratur — Slavische Alterthümer. 

0 .  Hülsssächer :  Sanskr i t  — Grammat ik  e inze lner  s lav ischer  
Sprachen und nächst verwandter (z. B. der litauischen und lettischen) — 
Deutsche Grammatik — Griechische und lateinische Formenlehre — 
Griechische Syntax — Griechische und lateinische Interpretation — Logik 
— Pädagogik und anderes Philosophische — Allgemeine Geschichte — 
Literargeschichtliche Vorlesungen. 

V. Politische Oekonomie und Statistik. 

Der Studienplan für politische Oekonomie und Statistik weist 
erstlich hin aus den hohen Werth der allgemeinen und grundlegenden 
propädeutischen Fächer, besonders der Philosophie und Geschichte, sodann 
gewährt er einen Ueberblick der Hauptdisciplinen des social-politischen 
Wissensgebietes, um den engen Zusammenhang und die Wichtigkeit der 
ergänzenden gegenseitigen Wechselbeziehungen zwischen allen diesen Dis
ciplinen dem Studirenden zum Verständniß zu bringen; endlich giebt 
er die für den praktischen Lebensberuf des National-Oekonomen und 
Statistikers wichtigsten Specialfächer an: 

4 
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I .  Propädeut ische D isc ip l inen:  Log ik  — Arch i tek ton ik  und 
Organismus der Wissenschaften (allgem. Encyclopädie und Methodologie) 
— Ethik (die ethischen Grundlagen der Nationalökonomie) — Rechts
philosophie s«) Geschichte der Rechtsphilosophie, ß) allgem. Rechtslehre 
(Encyclop. der Rechtswissenschaft), 7) allgem. Staatslehre (Politik) — 
Geschichte der neuen uud neuesten Zeit — Neuere Geschichte Rußlands 
— Geschichte der Ostseeprovinzen — Neuere Sprachen. 

II. ^ Al lgemeine und theoret isch e Fachwissenschaf ten:  
Allgemeine Staats- und (Kulturgeschichte in ihrem organischen Zu

sammenhange, mit besonderer Berücksichtigung des wirtschaftlichen Le
bens s«) Staats- und (Kulturgeschichte des Alterthums (Ideen über Po
litik, Religion und Handel der Alten) — ß) Staats- und (Kulturge
schichte des Mittelalters (deutsche Reichs-, Rechts- und Handelsgeschichte) 
— 7) Staats- und (Kulturgeschichte der Neuzeit (Neuere Entdeckungs-, 
Colonial- und Handelsgerichtes — Geschichte, Theorie und Technik 
der Statistik — Vergleichende Statistik — Allgemeine Staatskunde (po
litische Geographie) — Politische Arithmetik — Encyclopädie und Me
thodologie der politischen Oekonomie — Literaturgeschichte der politischen 
Oekonomie (Geschichte der Systeme) — Theorie der politischen Oeko
nomie — Allgemeines positives Staatsrecht s«) Verfafsungs- ß) Ver-
waltungs-Lehre^ — Polizeiwissenschaft. 

III. Speeie l le  und prakt ische Fachwissenschaf ten:  
Geschichte des Handels und der Gewerbe — Staatskunde und 

Statistik Rußlands — Statistik der Ostseeprovinzen — Fiuanzwissen-
schast — Finanzstatistik — Volkswirthschastspolitik s«) allgemeine, ß) spe
eielle: a) Pflege des persönlichen Factors (Bevölkerungs-, Bildungs
und Armen-Politik und Statistik) — d) Pflege des sachlichen, besonders 
des sachl. beweglichen Vermögens (Geld-, Credit- u. s. w. Politik und 
Statistik) — e) Agrar- und Montan-Politik und Statistik — ä) Ge
werbe- und Handels-Politik und Statistik^ — Russisches Staatsrecht 
(mit Berücksichtigung der provinziellen Behördenverfassuug) — Russi
sches Finanz- und Cameralrecht — Handels-, Wechsel- und Seerecht. 

Praktika — Nationalökonomisch-statistische Specialvorlesungen. 

VI. Geographie. 

^  Haupt fächer :  A l lgemeine Länder-  und Völkerkunde — Al l 
gemeine Staatskunde (politische Geographie) — Physikalische Geogra
phie — Mathematische Geographie — Länder- und Völkerkunde Ruß
lands — Staatskunde Rußlands — Geschichte der Entdeckungen — 
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Mineralogie — Geognosie — Geologie — Geschichte, Theorie und 
Technik der Statistik — Vergleichende Statistik. 

S .  Hülss fach er :  His tor ische Fächer  (A l lgem.  Gesch ichte ,  Ge
schichte des europäischen Staatensystems, Geschichte Rußlands und an
deres Geschichtliche) — Staatswissenschaftliche Fächer (Nationalökonomie, 
Völkerrecht, allgem. Staatslehre, allzem. Staatsrecht, russ. Staatsrecht, 
Statistik Rußlands u. s. w.) — Naturwissenschaftliche Fächer (Physik, 
Meteorologie, Pflanzengeographie, Botanik, Zoologie, vergleichende Ana
tomie u. s. w.) — Linguistische Fächer, vorzüglich zu sprachvergleichen
den Studien — Logik und andere philosophische Vorlesungen. 

VII. Geschichte. 
I. Das Studium der Geschichte kann nur auf dem Boden einer 

weiteren geistigen Bildung gedeihen, wie sie durch dauernde Beschäfti
gung auch mit anderen der Geschichte verwandten Diseiplinen erworben 
wi rd .  Dazu gehören ph i losoph ische,  ph i lo log ische,  ju r is t ische 
und staatswissenschaftliche Studien: 

a) Außer der allen Wissenschaften unentbehrlichen Logik wird 
der  H is tor iker  vorzugsweise mi t  der  Gesch ichte  der  Ph i losoph ie  
sich zu beschästigen haben, soweit wenigstens, daß er eine Kenntniß der 
wichtigeren philosophischen Systeme daraus gewinne, d) Die auf dem 
Gymnasium erworbenen philologischen Kenntnisse und Fertigkeiten 
sind durch Uebung lebendig zu erhalten: es wird besonders empfohlen, 
die Lectüre griechischer und lateinischer Klassiker auf der Uni
vers i tä t  fo r tzusetzen,  e )  Der  His tor iker  hat  e ine encyc lopäd ische 
Uebersicht des Gebietes der Rechtswissenschaft sich zu ver
schaffen und eines der Rechtssysteme sich vollständiger anzueignen. Dazu 
empfiehlt sich in erster Reihe Jedem das Studium des römischen Rechts 
( Ins t i tu t ionen,  römische Rechtsgesch ichte) ,  ä )  D ie  Staats
wissenschaften bilden eine notwendige Voraussetzung historischer Stu
dien.  Bekanntschaf t  m i t  den Grundsätzen der  po l i t i schen Oekonomie 
ist dem Historiker unentbehrlich, und ebensowenig kann er eine Kenntniß 
des positiven Staatsrechts der wichtigeren Culturstaaten und 
Einsicht in die theoretischen Systeme der hervorragenderen Staats
lehrer entbehren. 

II. Die historischen Hilfswissenschaften (Diplomatik, Pa-
läographie, Chronologie, Geographie) werden dem Studirenden eine 
Reihe von Vorkenntnissen und Hülfsmitteln zu seinen historischen Stu
dien verschaffen. Hierbei ist besonders das zu beachten, daß der Studi-
rende die erlernten Kenntnisse auch selbst praktisch anzuwenden und zu 
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verwerthen lerne, und wenigstens zu einem mäßigen Grade von Fertig
keit in diplomatisch-paläographischen Fragen selbst zu gelangen strebe. 

III. Ueber die historischen Studien ist im Allgemeinen zu 
sagen, daß sie in doppelter Richtung sich zu bewegen haben. Einmal 
hat der Studirende sich eine übersichtliche Kenntniß der gesammten Ge
schichte zu verschaffen, dann aber auch durch eigene wissenschaftliche Tä
tigkeit aus begränzterem Gebiete seine geistigen Kräfte zu erproben und 
zu üben. Für dies Letztere lassen sich hier keine Regeln geben. Was 
aber jene erste Aufgabe der universalhistorischen Studien betrifft, so ist 
die übersichtliche Kenntniß der Thatsachen der allgemeinen Geschichte 
von dem Historiker selbstverständlich verlangt; daneben aber fordert man 
von ihm eine genauere und tiefer eingehende Bekanntschaft mit den 
Hauptepochen der  Wel tgesch ichte  (Gr iech ische und römische Gesch ichte  
— Völkerwanderung — Deutsche Ka iserze i t  — Ki rchenge-
sch ichte  des Mi t te la l te rs  — Kreuzzüge — Reformat ionsze i t 
a l te r  — Französ ische,  eng l ische,  deutsche und russ ische Ge
sch ichte  im 17.  und 18.  Jahrh .  — Neuere Gesch ichte  se i t  der  
f ranzöf .  Revo lu t ion) :  A l les  hat  auf  dem Grund wissenschaf t 
licher Erkenntniß zu beruhen, überall hat der Studirende die wichtige
ren Quellen der historischen Kenntniß und den Stand der wissenschaft
lichen Forschung kennen zu lernen; und auch von dem Entwicklungs
gang der  e igenen Wissenschaf t ,  von den Pr inc ip ien und von der  
Geschichte der Historiographie sich Einsicht zu verschaffen, darf der 
Historiker nicht unterlassen. 

Beschluß der historisch-philologischen Facultät vom 25. Februar 1868, 
mitgetheilt dem Universitäts-Conseil in der Sitzung am 28. Febr. 1868, 

publicirt am 19. April 1868 Nr. 13. 

vr. F. Schwabe, 
d. Z. Decan der historisch-philologischen Facultät, 

V .  S t u d i e n p l ä n e  

für Studirende der zur physiko-lnathemati scheu Facultät 
gehörigen Fächer. 

Nachstehende Studienpläne haben den Zweck, für diejenigen, welche 
auf der Dorpater Universität studiren wollen, als Wegweiser zu dienen; 
sie geben eine Uebersicht der Fächer, von welchen es wünschenswerth 
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ist, daß sie gehört werden. Studirende der Mathematik, Astronomie 
oder Physik werden für die mathematischen Wissenschaften im Allgemeinen 
eingeschrieben, und haben, wenn sie zur Gradualprüfung sich melden, 
ihren speciellen Studienzweig zu bezeichnen. 

1. Mathematik. 

Vorbere i tende Fächer .  
Elementare Mathematik. 
Trigonometrie. 
Algebraische Analysis. 

Haupt fächer .  
Differential- und Integralrechnung. 
Höhere Algebra und Theorie der 

Gleichungen. 
Elementare und höhere analytische 

Geometrie. 
Reine höhere Geometrie. 
Variationsrechnung. 
Zahlentheorie. 
Statik und Dynamik. 
Speeielle Theile der reinen und an

gewandten Mathematik. 

Hü l fs fächer .  
Physik. 
Chemie. 
Allgemeine Astronomie. 
Theorische Astronomie. 
Dioptrik und Katoptrik. 
Wahrs ch einlichkeitsrechnung. 
Höhere Geodäsie. 
Praktische Uebungen im physikalischen 

Cabinet. 
Praktische Astronomie. 
Geschichte und Literatur der Ma

thematik. 
Logik und Metaphysik. 

2. Astronomie. 

Vorbere i tende Fächer .  
Elementare Mathematik. 
Algebraische Analysis. 
Trigonometrie. 
Differential- und Integralrechnung. 
Elementare und höhere analytische 

Geometrie. 

Haupt fächer .  
Statik und Dynamik. 
Dioptrik und Katoptrik. 
Mathematische Geographie. 
Praktische Astronomie. 
Theorische Astronomie. 
Physische Astronomie. 

Hü l fs fächer .  

Chemie. 
Höhere Algebra und Theorie der 

Gleichungen. 
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Me

thode der kleinsten Quadrate. 
Specielle Theile der reinen und 

angewandten Mathematik. 
Höhere Geodäsie. 
Praktische Arbeiten im physikalischen 

Cabinet. 
Geschichte u. Literatur d. Astronomie. 
Logik und Metaphysik. 
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4. Chemie. 

Vorbere i tende Fächer .  

Elementare Mathematik. 
Algebraische Analysis. Trigonometrie. 
Differential- und Integralrechnung. Elementare analytische Geometrie. 
Elementare und höhere analytische Differential- und Integralrechnung. 

Geometrie. 

3. Physik. 

Vorbere i tende Fächer .  

Elementare Mathematik. 

Haupt fächer .  

Physik. 
Chemie. 
Statik und Dynamik. 
Mathematische Theorien der Physik. 
Physikalische Geographie. 
Meteorologie. 
Specielle Theile der reinen und 

angewandten Mathematik. 
Praktische Arbeiten im physikalischen 

Cabinet. 

Haupt fächer .  

Chemie I u. II. 
Analytische Chemie durch Analysen 

praktisch zu erläutern. 
Stöchiometrie. 
Technische Chemie. 
Agrieulturchemie. 
Physiologische Chemie. 
Krystallographie. 
Physik. ' 
Praktische Arbeiten im Laboratorium. 

Hül fs fächer .  

Chemie II. 
Praktische Arbeiten im chemischen 

Laboratorium. 
Mineralogie. 
Krystallographie. 
Höhere Algebra und Theorie der 

Gleichungen. 
Reine höhere Geometrie. 
Zahlentheorie. 
Variationsrechnung. 
Wahrscheinlichkeitsrechnung. 
Methode der kleinsten Quadrate. 
Allgemeine Astronomie. 
Praktische Astronomie. 
Geschichte u. Literatur d. Astronomie. 
Logik und Metaphysik. 

Hü l fs fächer .  

Speeielle Theile der Physik. 
Physikalisches Praktikum. 
Technologie. 
Allgemeine Mineralogie. 
Oryktognosie. 
Geognosie. 
Geschichte und Literatur der Chemie. 
Logik und Metaphysik. 
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5. Mineralogie 

Vorbere i tende Fächer .  

Elementare Mathematik. 
Trigonometrie. 
Elementare analytische Geometrie. 
Physik, 
Chemie I u. II. 
Allgemeine Zoologie. 
Allgemeine Botanik. 
Physikalische Geographie. 

Haupt fächer .  

Allgemeine Mineralogie. 
Oryktognosie. 
Geognosie. 
Krystallographie. 
Paläontologie. 

Hü l fs fächer .  

Mathematische Geographie. 
Technologie. 
Technische Chemie. 
Analytische Chemie. 
Vergleichende Anatomie. 
Praktische Arbeiten im mineralogi

schen Cabinet. 
Praktische Arbeiten im chemischen 

Cabinet. 
Uebungen im Feldmessen. 
Geschichte und Literatur der Mine

ralogie. 
Logik und Metaphysik. 

6. Botanik. 

Vorbere i tende Fächer .  

Physik. 
Chemie I u. II. 
Allgemeine Mineralogie. 
Allgemeine Zoologie. 

Haupt fächer .  

Allgemeine Botanik. 
Morphologie der Pflanzen. 
Pflanzenanatomie. 
Pflanzenphysiologie. 
Systematische Botanik. 
Paläontologie. 
Physikalische Geographie. 
Pflanzengeographie. 
Speeielle Theile der Botanik. 

Hü l fs fächer .  

Elementare Mathematik. 
Analytische Chemie. 
Geognosie. 
Geschichte u. Literatur der Botanik. 
Logik und Metaphysik. 
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7. Zoologie. 

Vorbere i tende Fächer .  

Physik. 
Chemie. 
Anatomie. 
Physiologie. 
Mikroskopisch-anatomische Uebungen. 
Histologie. 
Geologie. 
Physikalische Geographie. 

Haupt fächer .  
Allgemeine Zoologie. 
Speeielle Zoologie. 
Vergleichende Anatomie. 
Entwicklungsgeschichte. 
Paläontologie. 

8. Landwirthschaft. 

Vorbere i tende Fächer .  

Elementarmathematik. 

Physik. 
Chemie. 
Allgemeine Mineralogie. 
Allgemeine Botanik. 
Allgemeine Zoologie. 
Encyclopädie der Landwirthschaft. 

Haupt fächer .  
Bodenkunde. 
Pflanzenernährungskunde. 
Viehzucht (incl. Bienenzucht und 

Seidenraupenzucht.) 
Betriebslehre. 

Hü l fs fächer .  
Allgemeine Botanik. 
Allgemeine Mineralogie. 
Geschichte u. Literatur d. Zoologie. 
Logik und Metaphysik. 

Hü l fs fächer .  

Elementarmechanik. 
Agrieulturchemie. 
Landwirtschaftliche Botanik. 
Landwirtschaftliche Zoologie. 
Krankheiten der Hausthiere. 
Technologie. 
Wiesenbau und Drainage. 
Elemente der Baukunst. 
Encyclopädie der Forstwirtschaft. 
Encyclopädie der politischen Oeko-

nomie. 
Uebungen im Feldmessen. 
Arbeiten im agriculturchemischen 

Laboratorium. 
Logik und Metaphysik. 

Beschluß der physiko-mathematischen Facultät am 9. November 1868, 
mitgetheilt dem Universitäts-Conseil in der Sitzung am 22. Nov. 1868, 

publicirt am 30. December 1868 Nr. 87. 

vr. P. Deimling, 
d. Z. Decan der physiko-mathematischen Facultät. 
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VI. Studien-Plan 

für Studirende der Pharmaeie. 

I. Semester: 

Pharmaceutische Propädeutik. 
Pharmacie und pharmaceutische Chemie, I. 
Anorganische Chemie. 
Physik, I. 
Allgemeine Botanik. 
Praktische Uebungen im pharmaeeutischen Institut. 

II. Semester: 

Pharmacie und pharmaceutische Chemie, II. 

Organische Chemie. 
Physik, II. 
Pharmaceutische Botanik. 
Mineralogie. 
Praktische Uebungen im pharmaceutische» Institut. 

III. Semester: 

Pharmacie und pharmaceutische Chemie, III. 

Analytische Chemie. 
Pharmaeognosie. 
Zoologie. 
Schleunige Hülseleistung bis zur Ankunft des ArzteS. 
Praktische Uebungen im chemischen Laboratorium. 

Empfohlen werden ferner: 

Geschichte der Pharmacie. 
Praktische Uebungen im Gebrauche des Mikroskops. 
Botanische Excursionen. 

Beschluß der medicinischen Facultät am 18. Oktober 1868, 
mitgetheilt dem Universitäts-Conseil in der Sitzung am 22. Nov. 1868, 

publieirt am 30. Deeember 1Z68 Nr. 241. 

vr. Ä. V. Holst, 
d. Z. Decan der medicinischen Facultät. 
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G e g e n s t ä n d e  

der Gradaalprüsungen aas der Universität Dorpat. 
Für die Gradualprüfungen zur Erlangung der Würde eines gra-

duirten Studenten oder des gelehrten Grades eines Candidaten in der 
theologischen, juristischen, historisch-philologischen und physiko-mathemati-
schen Facultät sind auf Grundlage der Berathung dieser Faeultäten und 
in Anleitung des § 62 des Statuts der Kaiserlichen Universität Dorpat 
vom Jahre 1865 die in den folgenden Verzeichnissen (s. Nr. I. II. IV.u.V.) 
angegebenen Fächer bestimmt. 

Das Verzeichniß der Fächer für die Prüfung zur Erlangung der 
gelehrt-praktischen medicinischen Grade und zur Erlangung des Provisor
grades ist auf Grundlage der Allerhöchst am 18./30. Decbr. 1845 be
stätigten Vorschriften über die Prüfung der Aerzte, Pharmaeeuten :c. 
nachstehend unter Nr. III. u. VI. enthalten. 

In allgemeiner Weise kommt sür die Gradualprüfungen in Be
tracht die russische Sprache (s. Nr. Vll.), für Examinanden der orthodox
griechisch-russischen Eonfession Theologie. 

I. Theologische Facultät. 

In der theologischen Faeultät muß derjenige, der die Würde eines 
graduirten Studenten oder den Grad eines Candidaten erlangen will, 
befriedigende Zeugnisse darüber beibringen, daß er sich mit den folgen
den theologischen Neben- und Hülfsfächern ausreichend beschäftigt hat: 
1) Hebräische Grammatik; 2) Einleitung in das alte und das neue 
Testament; 3) Ein griechischer und ein lateinischer Klassiker; 4) Logik, 
und 5) Geschichte der Philosophie. 

Zur Gradualprüfung selbst gehören die folgenden theologischen 
Haupt- und Nebenfächer: 

1. Exegetische Fächer: Exegese des alten und des neuen Testa
ments mit Bezugnahme auf die alttestamentliche Archäologie, so wie 
auf die biblische Geschichte und Theologie beider Testamente. 

2. Historische Fächer: Kirchengeschichte der älteren, mittleren 
und neueren Zeit, Dogmengeschichte und Symbolik. 



Beilage S. 

3. Systematische Fächer: Dogmatik und Ethik. 
4. Praktische Fächer: Geschichte und Theorie des Cultus, der 

Predigt und der Katechese, so wie der wichtigsten Punkte det Gemeinde« 
und Kirchenleitunz. 

II. Juristische Facultät. 

a. Rechtswissenschaft. 
Einleitende Fächer.^ 

1. Geschichte und Institutionen des römischen Rechts; 
2. Philosophie des Rechts; 
3. theoretische National-Oekonomie. 

Staats- und Völkerrecht. 

4. Theorie des Staatsrechts; 
5. russisches Staatsrecht, Geschichte desselben und äußere russi

sche Rechtsgeschichte; 
6. Behördenverfassung und Ständerecht der Ostsee-Gouvernements, 

Geschichte diesesFaches und äußere provinzielle Rechtsgeschichte; 
7. Völkerrecht. 

Civil-Recht und Proceß. 

8. Pandekten; 
9. russisches und provinzielles Privatrecht, Geschichte dieser 

Privatrechte; 
10. Theorie des deutschen Privatrechts nebst deutscher Rechts

geschichte; 
11. Handels-, Wechsel- und Seerecht; 
12. Theorie des Civil-Processes; 
13. russischer u. provinzieller Civil-Proceß, Geschichte dieser Processe. 

Criminal-Necht und Proceß. 

14. Theorie des Criminal-Rechts; 
15. russisches Criminal-Recht, Geschichte desselben; 
16. Theorie des Criminal-Processes; 
17. russischer und provinzieller Criminal-Proceß, Geschichte dieser 

Processe. 

Für Examinanden evangelischer Confession außerdem: 
18. Kirchenrecht, in Beziehung auf die Verhältnisse der evan

gelischen Kirche in Rußland. 
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K. Diplomatie. 
Einleitende Fächer. 

1. Encyclopädie der Staatswissenschaften; 
2. Encyclopädie der Rechtswissenschaft. 

Geschichte und Statistik. 
3. allgemeine Geschichte; 
4. Geschichte Rußlands; 
5. Geschichte des europäischen Staaten-Systems; 
6. allgemeine Staatskunde; 
7. Statistik Rußlands. 

Staatslehre. 
8. allgemeine Staatslehre; 
9. Handels- und Gewerbe-Politik; 

10. theoretische National-Oekonomie; 
11. Finanzwissenschaft nebst Finanz-Statistik. 

Oeffentliches und Privatrecht. 

12. Theorie des Staatsrechts; 
13. russisches Staatsrecht; 
14. Völkerrecht; 
15. russisches Criminal-Recht; 
16. russisches Privatrecht; 
17. Handels-, Wechsel- und Seerecht. 

III. Medicinische Facultät. 

Auszug aus den Allerhöchst bestätigten Vorschriften über die Prü
fung der Aerzte, Pharmaceuten ?c. vom 18./30. December 1845. 

§ 15. Prüfungen in den Hülfsgegenständeni 
1. Physik. 
2. Chemie. 
3. Botanik. 
4. Zoologie. 
5. Mineralogie. 

Anmerkung. Durch Rescript des Ministers der Volksaufklärung vom 6. 
Juni 1846 ist den Anordnungen der medicinischen Facultät vorbehalten, 
zu der Prüfung in den Hilfswissenschaften diejenigen Hauptfächer, 
welche im Laufe der ersten zwei Jahre des Lehrcursus vorgetragen wer
den, hinzuzuziehen, ohne daß dieselben aus der Schlußprüfung ausfallen. 
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§ 17. Einfach mündliche Prüfung in Hauptgegenständ en: 
6. Physiologie des gesunden Menschen. 
7. Physiologie des kranken Menschen oder pathologische. 
8. Allgemeine Therapie. 
9. Uateria meäiea, mit den nothwendigen Hinweisungen 

auf Toxikologie, auf die Wirkung und den Gebrauch 
der Mineralwasser. 

10. Receptirkunst. 
11. Theoretische Chirurgie mit der Ophthalmiatrie. 
12. Speeielle Therapie in ihrem ganzen Umfange. 
13. Theoretische Geburtshülfe mit den Weiber- und Kin

derkrankheiten. 
14. Gerichtliche Medicin und medicinische Polizei mit der 

Diätetik. 
§ 18. Demonstrative oder praktische Prüfung in Haupt

gegenständen:  
15. Physiologische Anatomie. 
16. Pathologische Anatomie. 
17. Pharmakognosie und Pharmacie. 
18. Praktische Medicin. 
19. Operative Chirurgie und chirurgische Anatomie. 
20. Praktische Geburtshülse. 
21. Praktische Prüfung in der gerichtlichen Medicin. 

IV. Historisch-Philslogische Facultät. 

1. Philosophie. 

a.  E in le i tende und a l lgemeine Fächer :  

1. Griechische Interpretation. 
2. Lateinische Interpretation. 

d .  Spee ie l le  Fächer :  
3. Logik. 
4. Moralphilosophie. 
5. Philosophische Rechtslehre. 
6. Geschichte der Philosophie. 
7. Aesthetik. 
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8. Metaphysik. 
9. Psychologie. 

10. Religionsphilosophie. 
11. Pädagogik. 

2. Altklassische Philologie. 

a.  E in le i tende und a l lgemeine Fächer :  

1. Logik. 
2. Geschichte der alten Philosophie 
3. Alte Geschichte. 
4. Sanskrit (Anfangsgründe der Formenlehre). 

d .  Spee ie l le  Fächer :  

5. Griechische und lateinische Formenlehre. 
6. Griechische und lateinische Syntax. 
7. Griechische Literaturgeschichte. 
8. Römische Literaturgeschichte. 
9. Geschichte der alten Kunst. 

10. Griechische Alterthümer. 
11. Römische Alterthümer. 
12. Griechische Interpretation. 
13. Lateinische Interpretation. 
14. Griechisches Scriptum. 
15. Lateinisches Scriptum. 

3 Deutsche und vergleichende Sprachkunde. 

a.  E in le i tende und a l lgemeine Fächer :  
1. Logik. 
2. Vergleichende Grammatik (Uebersicht über die indoger

manischen Sprachen und wichtigste Resultate der ver
gleichenden Sprachforschung). 

3. Sanskrit (Laut-, Flexions- und Wortbildungslehre in 
ihren wichtigeren Theilen und einige Uebuug bekundende 
Interpretation leichterer Sanskrit-Denkmäler). 

4. Interpretation griechischer uud lateinischer Schriftsteller. 

d .  Spee ie l le  Fächer :  

5. Deutsche Grammatik (Gothisch, Alt-, Mittel- und Neu
hochdeutsch; Uebersicht über das Angelsächsische, Alt
nordische und Altsächsische). 
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6. Interpretation der älteren deutschen, namentlich der 
mittelhochdeutschen und gothischen Denkmäler. 

7. Deutsche Literaturgeschichte. 

4. Russische Sprache insbesondere und slavische.Sprachkunde 
im Allgemeinen. 

 .  E in le i tende und a l lgemeine Fächer :  

1. Logik. 
2. Uebersicht über die indoeuropäischen Sprachen und wich

tigste Resultate der vergleichenden Sprachkunde. 
3. Geschichte Rußlands. 

d .  Spee ie l le  Fächer :  
4. Altslavische Sprache, mit Berücksichtigung anderer slavi-

scher Dialekte und Interpretation altslavischer Sprach
denkmäler. 

5. Aeltere russische Sprachdenkmäler. 
 . Slavische Alterthümer. 
7. Geschichte der russischen Sprache. 

5. Geschichte. 

a.  E in le i tende und a l lgemeine Fächer :  
1. Logik. 
2. Grammatische Interpretation eines griechischen Klassikers. 
3. Grammatische Interpretation eines lateinischen Klassikers. 

b .  Spee ie l le  Fächer :  
Ferner ist bei der Prüfung zu erweisen: 

4. Übersichtliche Kenntniß der gesammten Geschichte und 
ihrer wesentlichsten Quellen und Literatur. 

5. Übersichtliche Kenntniß der Geschichte Rußlands und 
ihrer^ wesentlichsten Quellen und Literatur. 

6° Von dem in Allgemeiner Geschichte zu Prüfenden: 
Eingehende Beschäftigung mit einem bestimmten Ge
biete oder Zeitabschnitte der alten, mittleren oder neueren 
Geschichte und der bezüglichen Quellen und Literatur. 

6" Von dem in Geschichte Rußlands zu Prüfenden: 
Eingehende Beschäftigung mit einem bestimmten Ge
biete oder Zeitabschnitte der Geschichte Rußlands oder 
mit der Geschichte eines bestimmten Reichstheils und der 
bezüglichen Quellen und Literatur. 
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7. Endlich wird in der Prüfung für allgemeine Geschichte 
dem Examinanden in möglichst enger Beziehung zu seinen 
Studien aus dem Felde der alten, mittleren oder neueren 
Geschichte vorgelegt: entweder a.) eine römische oder 
griechische Quelle zur kritischen Behandlung nach Form 
und Inhalt, oder b) eine Urkunde im Original oder 
Faesimile zum Erweis paläographischer und diplomati
scher Kenntnisse und eine erzählende Geschichtsquelle 
zur Interpretation, oder e) ein in einer der vornehmsten 
neueren Sprachen abgefaßtes Quellenstück zur Inter
pretation In der Prüfung für Geschichte Rußlands 
wird gleichfalls dem Examinanden in möglichst enger 
Beziehung zu seinen Studien ein Quellenstück russischer 
Geschichte zur Interpretation vorgelegt. 

6. Geographie. 

a.  E in le i tende und a l lgemeine Fächer :  

1. Logik. 
2. Geschichte der Entdeckungen. 

d .  Spee ie l le  Fächer :  

3. Allgemeine Länder- und Völkerkunde. 
4. Allgemeine Staatskunde (politische Geographie). 
5. Physikalische Geographie. 
6. Mathematische Geographie. 
7. Länder- und Völkerkunde Rußlands. 
8. Staatskunde Rußlands. 
9. Mineralogie. 

10. Geognosie. 
11. Geologie. 
12. Geschichte, Theorie und Technik der Statistik. 
13. Vergleichende Statistik. 

7. Politische OekonoMie und Statistik. 

a.  E in le i tende und a l lgemeine Fächer :  

1. Logik. 
2. Encyclopädie der Rechtswissenschaft. 
3. Geschichte des europäischen Staatensystems. 
4. Neuere Geschichte Rußlands. 
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5. Allgemeine Staatslehre. 
6. Allgemeines Staatsrecht. 
7. Allgemeine Staatskunde (politische Geographie). 
8. Theorie der politischen Oekonomie. 
9. Geschichte, Theorie u. Technik der Statistik n. vergleichende Statistik. 

d .  Spee ie l le  Fächer :  
10. Russisches Staatsrecht (mit Berücksichtigung der provinziellen Be

hörden-Verfassung). 
11. Staatskunde Rußlands und der Ostseeprovinzen. 
12. Polizeiwissenschaft. 
13. Finanz-Wissenschaft und -Statistik. 
14. Volkswirthschafts-Politik und -Statistik. 

V. Phyfiko-mathematische Facultät. 

Gemeinsame Fächer  fü r  d ie  Stud i renden der  mathemati
schen Wissenschaften: 
1. Physik. 4. 
2. Chemie I und II. 5. 
3. Trigonometrie. 6. 

Besondere Fächer  in  der  
« .  Mathemat ik .  Ast ronomie.  

7. Höhere Algebra u. 7. Dioptrik und Ka-

Analytische Geometrie. 
Differential-u. Integralrechnung. 
Statik und Dynamik. 

Theorie der Glei
chungen. 

8. Reine höhere Geo
metrie. 

9. Zahlentheorie. 
10. Theorische Astro

nomie. 
11. Wahrscheinlichkeits

rechnung und Me
thode der kleinsten 
Quadrate. 

12. Speeielle Theile d. 
reinen Mathematik. 

13. Speeielle Theile d. 
angewandten Ma
thematik. 

toptrik. 
8. Wahrscheinlichkeits

rechnung und Me
thode der kleinsten 
Quadrate. 

9. MathematischeGeo-
graphie. 

10. Praktische Astrono
mie. 

11. Physische Astrono
mie. 

12. Höhere Geodäsie. 
13. Theorische Astro

nomie. 

7 .  Phys ik .  
7. Speeielle Theile 

der Experimental-
Physik. 

8. Mathematische 
Theorien d. Physik. 

9. Wahrscheinlichkeits
rechnung und Me
thode der kleinsten 
Quadrate. 

10. Physikalische Geo
graphie. 

11. Meteorologie. 
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ö. Chemie. 
1. Physik. 
2. Chemie I u. II. 
3. Allgemeine Mineralogie. 
4. Trigonometrie. 
5. Elementare analytische Geometrie. 
6. Krystallographie. 
7. Technologie. 
8. Analytische Chemie praktisch zu prüfen. 
9. Stöchiometrie. 

10. Technische Chemie. 
11. Physiologische Chemie. 
12. Agriculturchemie. 

0 .  Gemeinsame Fächer  in  der  Mineralogie, Botanik und 
Zoologie. 

1. Physik. 
2. Chemie I und II. 
3. Allgemeine Mineralogie. 
4. Allgemeine Botanik. 
5. Allgemeine Zoologie. 

Besondere Fächer  in  der  

« .  Minera log ie .  ß.  Botan ik .  7 .  Zoo log ie .  
6. Trigonometrie. 6. Morphologie der 6. Paläontologie. 
7. Elementare analy Pflanzen. 7. Anatomie. 

tische Geometrie. 7. Pflanzen- Anato 8. Vergleichende Ana
8. Krystallographie. mie. tomie. 
9. Oryktognosie. 8. Pflanzen-Physio 9. Entwicklungsge

10. Paläontologie. logie. schichte. 
11. Geognosie. 9. Systematische Bo 10. Physiologie. 
12. Physikalische Geo tanik. 11. Speeielle Theile 

graphie. 10. Physikalische Geo der Zoologie. 
graphie. 

11. Pflanzengeographie. 

v. Landwirthschaft. 
1. Physik. 
2. Chemie I und II. 
3. Allgemeine Mineralogie. 
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4. Allgemeine Botanik. 
5. Allgemeine Zoologie. 
6. Bodenkunde. 
7. Pflanzenernährungskunde. 
8. Viehzucht. 
9. Betriebslehre. 

10. Technologie. 

VI. Fächer für die Prüfung auf den Provisor-Grad. 

Auszug ausIden Allerhöchst bestätigten Vorschriften sür die Prü
fung der Aerzte, Pharmaceuten ?e. vom I8./30. Deeember 1845. 

§ 55. Die Prüfung zerfällt in die einfache mündliche und in 
die mündliche demonstrative oder praktische. 

§ 56. Die Gegenstände, in welchen die Prüsung Statt findet, 
sind folgende: 

1. Mineralogie: über die Terminologie derselben und die in der Phar
macie vorkommenden Mineralien. 

2. Botanik: über die Terminologie derselben und über die botani
schen Hauptsysteme; zugleich muß der Examinand wenigstens zwei 
ihm vorgelegte frische oder aus dem Herbarium entnommene 
Pflanzen beschreiben und bestimmen. 

3. Zoologie: über die Eintheilnng der Thiere in Classen und Arten 
nach den zoologischen Hquptsystemen, wozu noch eine Beschreibung 
eines oder zweier Thiere, deren Theile in der Medicin gebraucht 
werden, hinzukommt. 

4. Physik: in ihrer Beziehung auf die Pharmacie und Chemie. 
5. Cbemie: vorzugsweise in den Gegenständen, die einen Bezug 

auf die pharmaceutische und gerichtliche Chemie haben. 
tt. Pharmacologie: über die Dosis und Form der Heilmittel. 
7. Die Kenntniß davon, welche Hülfe zu leisten sei in den in § 35 

der Apotheker-Verordnung angegebenen, unverzüglichen Beistand 
erheischenden, Fällen. 
§ 57. Hieraus ist der Examinand verpflichtet: 

a) zwei Apothekermaterialien (pdArniaea. simplieiA 8. eintieia) und 
zwei chemische Präparate, ihrem äußeren Ansehen nach zu bestim
men und genau zu beschreiben; d) im Beisein der Examinatoren 
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eine gerichtlich-chemische Untersuchung anzustellen und schriftlich 
dieselbe zu erläutern; e) zwei chemisch-pharmaceutische Präparate 
im Laboratorium einer medicinischen Lehranstalt, unter Aufsicht 
des Professors der Pharmacie, anzufertigen, die Art der Anferti
gung derselben zu erläutern, und endlich durch eine zu liefernde 
Probe die nöthigen Kenntnisse in der pharmaceutischen Buchhal
ters zu documentiren. 

VI. Regeln, bestätigt von dem Herrn Minister der Volks-
Aufklärung am 14. April 1860, 

betreffend die allgemeinen Forderungen in den russischen Sprache 
bei den Gradualprüfungen. 

 ) Studirende, die sich dem Studium der russischen Literatur und 
Geschichte widmen: 
Gründliche Kenntniß der Geschichte der russischen Literatur mit 
einer freien Erläuterung der bedeutendsten russischen Schriftsteller 
des 18. und 19. Jahrhunderts, sowohl in Betreff ihrer Ausdrucks
weise, des Styls, als auch hinsichtlich der ästhetischen Erforder
nisse; Bekanntschaft mit der Geschichte der russischen Sprache und 
Kenntniß der russischen Alterthümer. 
Schriftliche Darstellung von Gedanken nicht nur historischen, son
dern auch abstracten Inhalts, wobei nur den nicht vollkommen 
russischen Redewendungen Nachsicht erwiesen werden kann. 
Geübtheit im mündlichen Gebrauch der Sprache. 

d) Studirende der alt-klassischen Philologie die nämlichen Kennt
nisse mit Ausnahme der russischen Alterthümer; auch kann densel
ben einige Nachsicht in Betreff des mündlichen Gebrauchs der 
Sprache erwiesen werden. 

c) Die übrigen Studirenden der historisch-philologischen Facultät, außer 
den Cameralisten, die nämlichen Kenntnisse mit Ausnahme der 
russischen Alterthümer und der Geschichte der russischen Sprache. 

 ) Studirende der diplomatischen und der cameralistischen Wis
senschaften: 
Geschichte der russischen Literatur, Thl. II, mit einer freien Er
läuterung der bedeutendsten russ. Schriftsteller des 18. und 19. 
Jahrhunderts. 



Beilage H. 

Schriftliche Darstellung der Gedanken, wobei einige Verstöße ge-
gen die Syntax und nicht vollkommen russische Redewendungen 
nachgesehen werden können. 
Völliges Verständniß der Umgangssprache und die Fähigkeit sich 
mündlich im Russischen auszudrücken. 

e) Kronsstudenten der theologischen und medicinischen Facultät: 
Bekanntschaft mit den bedeutendsten russ. Schriftstellern des 18. 
und 19. Jahrhunderts. 
Eine fließende und genaue Übersetzung aus dem Russischen ins 
Deutsche und umgekehrt. 
Völliges Verständniß der Umgangssprache und die Fähigkeit, sich 
mündlich in derselben auszudrücken. 
Schriftliche Darstellung der Gedanken, wobei aus die Klarheit des 
Ausdrucks besondere Aufmerksamkeit gerichtet wird und nur min
der erhebliche Verstöße nachgesehen werden können. 

k) Alle übrigen Studirende: 
Bekanntschaft mit den bedeutendsten russ. Schriftstellern des 18. u. 
19. Jahrhunderts. 
Eine fließende und genaue Übersetzung aus dem Russischen in s 
Deutsche und umgekehrt. 
Die Fähigkeit, die Umgangssprache ohne Schwierigkeit zu verstehen. 
Schriftliche Darstellung der Gedanken, ohne erhebliche grammati
kalische Fehler, wobei nicht vollkommen russ. Redewendungen und 
nicht ganz richtige Constructionen nachgesehen werden können. 

Abänderung des § 17 des in der Beilage L! enthaltenen 

Reglements für das theologische Stipendiaten-Institut. 
Der Herr Minister der Volksaufklärung hat in dem Schreiben v. 

8. Mai 1871 Nr. 4455 genehmigt, die Kronszöglinge des theologischen 
Instituts mit denen des medicinischen Instituts gleichzustellen rücksichtlich 
der Auszahlung der vollen Stipendiensumme im Betrage von 900 oder 
1200 Rbl. auch an diejenigen Zöglinge, welche weniger als die im § 8 
des am 30. Juni 1865 bestätigten Reglements bestimmten drei oder vier 
Jahre dem theologischen Institut angehört haben. 


